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Einberufung der IV. Gesamtsynode  
(12. Tagung) 

 

 Aufgrund von § 70 Abs. 1 der Kirchenver-
fassung wird die IV. Gesamtsynode zu ihrer  
12. Tagung auf  
 

  Donnerstag, den 17. November 2011 
  nach Emden 
 

einberufen. 
 

 Die Tagung beginnt mit einem Abend-
mahlsgottesdienst um 10.00 Uhr in der 
Schweizer Kirche, Kirchstraße 22, und wird bis 
zum 18. November 2011 andauern.  
 

 Weitere Einzelheiten werden den Synoda-
len gesondert bekannt gegeben.  
 

 Wir bitten, in den Gottesdiensten am Sonn-
tag, dem 13. November 2011, die Gesamtsy-
node in die Fürbitte einzuschließen. 
 

 L e e r, den 15. September 2011 
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

S c h m i d t                                             D u i n 

Verwaltungsverfahrens- und 
–zustellungsgesetz 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(VVZG-EKD) 

vom 28. Oktober 2009 
in der Fassung vom 

15. Oktober 2010 
 

(ABl. EKD 2010 S. 263) 
 
 Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat nach Artikel 10 Absatz 1 und 
Artikel 10 a Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b mit 
Zustimmung der Kirchenkonferenz nach Arti-
kel 26 a Absatz 4 der Grundordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland das fol-
gende Kirchengesetz beschlossen: 
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Teil I 
Allgemeine Vorschriften 

 

Abschnitt 1 
Anwendungsbereich, Elektronische 

Kommunikation 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
 (1) Dieses Kirchengesetz gilt 
 
1. für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstä-

tigkeit der Kirchenbehörden der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, sowie der 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, über die sie die 
Aufsicht führt,  

 
2. nach Maßgabe des § 62 Absatz 2 und des 

§ 63 für die öffentlich-rechtliche Verwal-
tungstätigkeit der Kirchenbehörden der 
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Gliedkirchen, ihrer Kirchengemeinden, Kir-
chenkreise, Kirchenbezirke und anderer 
Untergliederungen, der gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse sowie der Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, über die eine Gliedkir-
che oder ein gliedkirchlicher Zusammen-
schluss die Aufsicht führt,  

 
soweit sie aufgrund kirchlichen Rechts öffent-
lich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben. 
Das kirchliche Recht bestimmt die Kirchenbe-
hörden, die die öffentlich-rechtliche Verwal-
tungstätigkeit ausüben. Kirchenbehörde im 
Sinne dieses Kirchengesetzes ist jede Stelle, 
die Aufgaben der kirchlichen Verwaltung wahr-
nimmt.  
 
 (2) Die Vorschriften dieses Kirchengeset-
zes gelten nicht, soweit Rechtsvorschriften der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse inhaltsgleiche oder entgegenstehen-
de Vorschriften enthalten. Die Vorschriften 
dieses Kirchengesetzes gelten weiterhin nicht, 
soweit die Kirchenbehörde hoheitliche Aufga-
ben kraft staatlichen Rechts wahrnimmt.  
 
 (3) Die Vorschriften dieses Kirchengeset-
zes mit Ausnahme der §§ 55 bis 60 gelten 
ferner nicht für 
 

1. Verfahren im Zusammenhang mit geistli-
chen Amtshandlungen oder anderen geistli-
chen Handlungen,  

 
2. Verfahren, die Wahlen zu einem kirchlichen 

Amt, von kirchlichen Organen und anderen 
kirchlichen Gremien betreffen,  

 
3. Verfahren, die nach der Abgabenordnung 

durchzuführen sind,  
 
4. Visitationsverfahren,  
 
5. Lehrbeanstandungsverfahren.  
 

 Die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können durch Kirchengesetz 
oder aufgrund eines Kirchengesetzes bestim-
men, dass dieses Kirchengesetz für weitere 
Verfahren ganz oder teilweise keine Anwen-
dung findet.  
 
 (4) Für die Tätigkeit der Kirchenbehörden 
bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prü-
fungen von Personen sowie der kirchlichen 
Schulen und Hochschulen bei Versetzungs- 
und anderen Entscheidungen, die auf einer 
Leistungsbeurteilung beruhen, gelten nur die 

§§ 3, 4, 5, 6, 9 bis 14, 16 bis 24, 27 bis 47 die-
ses Kirchengesetzes.  
 
 (5) Für Berufungsverfahren an kirchlichen 
Hochschulen sind die §§ 15, 16 und 26 dieses 
Kirchengesetzes nicht anzuwenden.  
 
 (6) Für Personalentscheidungen, die durch 
ein Gremium getroffen werden, ist § 26 nicht 
anzuwenden. 
 

§ 2 
Elektronische Kommunikation 

 
 (1) Soweit das kirchliche Recht dies zu-
lässt, ist die Übermittlung elektronischer Doku-
mente zulässig, sofern der Empfänger oder 
die Empfängerin hierfür einen Zugang eröffnet 
hat.  
 
 (2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordne-
te Schriftform kann, soweit nicht durch Rechts-
vorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch 
die elektronische Form ersetzt werden. Das 
kirchliche Recht kann bestimmen, dass in die-
sem Fall das elektronische Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Bundesgesetz über Rahmenbedin-
gungen für elektronische Signaturen 
(Signaturgesetz) zu versehen ist. Die Signie-
rung mit einem Pseudonym, das die Identifi-
zierung der Person des Signaturschlüsselinha-
bers nicht ermöglicht, ist nicht zulässig. Im 
Rechtsverkehr zwischen Kirchenbehörden 
kann von dem Erfordernis einer qualifizierten 
elektronischen Signatur abgesehen werden.  
 
 (3) Ist ein der Kirchenbehörde übermitteltes 
elektronisches Dokument für sie zur Bearbei-
tung nicht geeignet, teilt sie dies dem oder der 
Absendenden unter Angabe der für ihn oder 
sie geltenden technischen Rahmenbedingun-
gen unverzüglich mit. Macht ein Empfänger 
oder eine Empfängerin geltend, er oder sie 
könne das von der Kirchenbehörde übermittel-
te elektronische Dokument nicht bearbeiten, 
hat sie es ihm oder ihr erneut in einem geeig-
neten elektronischen Format oder als Schrift-
stück zu übermitteln.  
 

Abschnitt 2 
Verfahrensgrundsätze 

 

§ 3 
Begriff des Verwaltungsverfahrens 

 
 Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses 
Kirchengesetzes ist die nach außen wirkende 
Tätigkeit der Kirchenbehörden, die auf die 
Prüfung der Voraussetzungen, die Vorberei-
tung und den Erlass eines Verwaltungsaktes 
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oder auf den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrags gerichtet ist; es schließt 
den Erlass des Verwaltungsaktes oder den 
Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags 
ein.  
 

§ 4 
Nichtförmlichkeit des 

Verwaltungsverfahrens 
 
 Das Verwaltungsverfahren ist an bestimm-
te Formen nicht gebunden, soweit keine be-
sonderen Rechtsvorschriften für die Form des 
Verfahrens bestehen. Es ist einfach, zweck-
mäßig und zügig durchzuführen. Die Sprache 
des Verwaltungsverfahrens ist deutsch.  
 

§ 5 
Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit 

 
 (1) Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, 
sind natürliche und juristische Personen sowie 
Kirchenbehörden.  
 
 (2) Fähig zur Vornahme von Verfahrens-
handlungen sind 
 
1. natürliche Personen, die nach bürgerlichem 

Recht geschäftsfähig sind,  
 
2. natürliche Personen, die nach bürgerlichem 

Recht in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
sind, soweit sie  

 
 a. für den Gegenstand des Verfahrens 

durch Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts als geschäftsfähig oder durch 
Vorschriften des öffentlichen oder kirchli-
chen Rechts als handlungsfähig an-
erkannt sind,  

 
 b. nach kirchlichem Recht in bestimmten 

Bereichen handlungsfähig sind,  
 
3. juristische Personen sowie kirchliche Be-

hörden oder Behörden im Sinne des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes des Bundes.  

 
 (3) Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach 
§ 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den 
Gegenstand des Verfahrens, so ist ein ge-
schäftsfähiger Betreuter oder eine geschäfts-
fähige Betreute nur insoweit zur Vornahme 
von Verfahrenshandlungen fähig, als er oder 
sie nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts ohne Einwilligung des Betreuers oder 
der Betreuerin handeln kann oder durch Vor-
schriften des öffentlichen oder kirchlichen 
Rechts als handlungsfähig anerkannt ist.  
 
 (4) Die §§ 53 und 55 der Zivilprozessord-
nung gelten entsprechend.  

§ 6 
Beteiligte 

 
 (1) Beteiligte sind 
 
1. Antragsteller und Antragstellerin sowie An-

tragsgegner und Antragsgegnerin,  
 
2. diejenigen, an die die Kirchenbehörde den 

Verwaltungsakt richten will oder gerichtet 
hat,  

 
3. diejenigen, mit denen die Kirchenbehörde 

einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schlie-
ßen will oder geschlossen hat,  

 
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Kir-

chenbehörde zu dem Verfahren hinzugezo-
gen worden sind.  

 
 (2) Die Kirchenbehörde kann von Amts we-
gen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtli-
che Interessen durch den Ausgang des Ver-
fahrens berührt werden können, als Beteiligte 
hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens 
unmittelbar rechtsgestaltende Wirkung für 
einen Dritten oder eine Dritte, so ist dieser 
oder diese auf Antrag als Beteiligter oder Be-
teiligte zu dem Verfahren hinzuzuziehen; so-
weit er oder sie der Kirchenbehörde bekannt 
ist, hat diese ihn oder sie von der Einleitung 
des Verfahrens zu benachrichtigen.  
 
 (3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, wird 
dadurch nicht Beteiligter oder Beteiligte.  
 

§ 7 
Bevollmächtigte und Beistände 

 
 (1) Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann 
sich durch einen Bevollmächtigten oder eine 
Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Voll-
macht ermächtigt zu allen das Verwaltungs-
verfahren betreffenden Verfahrenshandlun-
gen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas 
anderes ergibt. Der Bevollmächtigte oder die 
Bevollmächtigte hat auf Verlangen die Voll-
macht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf 
der Vollmacht wird der Kirchenbehörde gegen-
über erst wirksam, wenn er ihr zugeht.  
 
 (2) Die Vollmacht wird weder durch den 
Tod des Vollmachtgebers oder der Vollmacht-
geberin noch durch eine Veränderung in sei-
ner oder ihrer Handlungsfähigkeit oder seiner 
oder ihrer gesetzlichen Vertretung aufgeho-
ben; der oder die Bevollmächtigte hat jedoch, 
wenn er oder sie für den Rechtsnachfolger 
oder die Rechtsnachfolgerin im Verwaltungs-
verfahren auftritt, dessen oder deren Voll-
macht auf Verlangen schriftlich beizubringen.  
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 (3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtig-
ter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so soll 
sich die Kirchenbehörde an ihn oder sie wen-
den. Sie kann sich an den Beteiligten oder die 
Beteiligte selbst wenden, soweit er oder sie 
zur Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich die 
Kirchenbehörde an den Beteiligten oder die 
Beteiligte, so soll der oder die Bevollmächtigte 
verständigt werden. § 57 bleibt unberührt.  
 
 (4) Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann 
zu Verhandlungen und Besprechungen mit 
einem Beistand erscheinen. Das von dem Bei-
stand Vorgetragene gilt als von dem oder der 
Beteiligten vorgebracht, soweit der oder die 
Beteiligte dem nicht unverzüglich widerspricht.  
 
 (5) Bevollmächtigte und Beistände müssen 
Mitglied einer Kirche sein, die der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen angehört. In 
besonderen Ausnahmefällen kann die Kir-
chenbehörde Personen als Bevollmächtigte 
oder Beistände zulassen, die die Vorausset-
zung nach Satz 1 nicht erfüllen.  
 
 (6) Bevollmächtigte und Beistände sind 
zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienst-
leistungen erbringen. Sie sind ferner zurückzu-
weisen, wenn sie die Voraussetzung nach 
Absatz 5 Satz 1 nicht erfüllen und keine Zulas-
sung nach Absatz 5 Satz 2 gegeben ist.  
 
 (7) Bevollmächtigte und Beistände können 
vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn 
sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen 
Vortrag können sie nur zurückgewiesen wer-
den, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag 
nicht fähig sind.  
 
 (8) Die Zurückweisung nach den Absätzen 
6 und 7 ist auch dem oder der Beteiligten, 
dessen oder deren Bevollmächtigter oder Be-
vollmächtigte oder Beistand zurückgewiesen 
wird, mitzuteilen. Verfahrenshandlungen der 
zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Bei-
stände, die diese nach der Zurückweisung 
vornehmen, sind unwirksam.  
 

§ 8 
Bestellung eines oder einer 
Empfangsbevollmächtigten 

 

 Ein Beteiligter oder eine Beteiligte ohne 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz 
oder Geschäftsleitung im Inland hat der Kir-
chenbehörde auf Verlangen innerhalb einer 
angemessenen Frist einen Empfangsbevoll-
mächtigten oder eine Empfangsbevollmächtig-
te im Inland zu benennen. Wird dies unterlas-
sen, gilt ein an ihn oder sie gerichtetes Schrei-

ben am siebten Tage nach der Aufgabe zur 
Post und ein elektronisch übermitteltes Doku-
ment am dritten Tage nach der Absendung als 
zugegangen. Dies gilt nicht, wenn feststeht, 
dass das Dokument den Empfänger oder die 
Empfängerin nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen 
der Unterlassung ist hinzuweisen.  
 

§ 9 
Ausgeschlossene Personen 

 
 (1) In einem Verwaltungsverfahren darf für 
eine Kirchenbehörde nicht tätig werden, 
 
1. wer selbst Beteiligter oder Beteiligte ist,  
 
2. wer Angehöriger oder Angehörige von Be-

teiligten ist,  
 
3. wer einen Beteiligten oder eine Beteiligte 

kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein 
oder in diesem Verwaltungsverfahren ver-
tritt,  

 
4. wer Angehöriger oder Angehörige einer 

Person ist, die Beteiligte in diesem Verfah-
ren vertritt,  

 
5. wer bei einem Beteiligten oder einer Betei-

ligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei 
ihm oder ihr als Mitglied des Vorstands, 
des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen 
Organs tätig ist; dies gilt nicht für Perso-
nen, die in den genannten Organen auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung 
ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten oder 
ihrer obersten Dienstbehörde tätig sind,  

 
6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigen-

schaft in der Angelegenheit ein Gutachten 
abgegeben hat oder sonst tätig geworden 
ist.  

 
 Dem oder der Beteiligten steht gleich, wer 
durch die Tätigkeit oder durch die Entschei-
dung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor- 
oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand 
einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe ange-
hört, deren gemeinsame Interessen durch die 
Angelegenheit berührt sind.  
 
 (2) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, 
darf bei Gefahr im Verzug unaufschiebbare 
Maßnahmen treffen.  
 
 (3) Wird die Kirchenbehörde durch mehrere 
Personen geleitet und hält sich ein Mitglied 
des Leitungsorgans für ausgeschlossen oder 
bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen 
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des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem 
oder der Vorsitzenden mitzuteilen. Das Lei-
tungsorgan entscheidet über den Ausschluss. 
Der oder die Betroffene darf an dieser Ent-
scheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlos-
sene Mitglied darf bei der weiteren Beratung 
und Beschlussfassung nicht zugegen sein.  
 

 (4) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 2 und 4 sind: 
 
1. der oder die Verlobte,  
 
2. der Ehegatte oder die Ehegattin,  
 
3. der Lebenspartner oder die Lebenspartne-

rin,  
 
4. Verwandte und Verschwägerte gerader 

Linie,  
 
5. Geschwister,  
 
6. Kinder der Geschwister,  
 
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwis-

ter der Ehegatten, des Lebenspartners 
oder der Lebenspartnerin,  

 
8. Geschwister der Eltern,  
 
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer 

angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 
Gemeinschaft wie Eltern und Kind mitei-
nander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder). 

 
Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten 
Personen auch dann, wenn 
 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 

die die Beziehung begründende Ehe oder 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,  

 
2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Ver-

wandtschaft oder Schwägerschaft durch 
Annahme als Kind erloschen ist,  

 
3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Ge-

meinschaft nicht mehr besteht, sofern die 
Personen weiterhin wie Eltern und Kind 
miteinander verbunden sind.  

 

§ 10 
Besorgnis der Befangenheit 

 
 Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Miss-
trauen gegen eine unparteiische Amtsaus-
übung zu rechtfertigen, oder wird von einem 
Beteiligten oder einer Beteiligten das Vorlie-
gen eines solchen Grundes behauptet, so hat, 

wer in einem Verwaltungsverfahren für eine 
Kirchenbehörde tätig werden soll, die Leitung 
der Kirchenbehörde zu unterrichten und sich 
auf deren Anordnung der Mitwirkung zu ent-
halten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit 
den Leiter oder die Leiterin der Kirchenbehör-
de, so trifft diese Anordnung die kirchliche Auf-
sichtsbehörde, sofern sich der Kirchenbehör-
denleiter oder die Kirchenbehördenleiterin 
nicht selbst einer Mitwirkung enthält. Wird die 
Kirchenbehörde durch mehrere Personen ge-
leitet, gilt für Mitglieder eines Leitungsorgans  
§ 9 Absatz 3 entsprechend. 
 

§ 11 
Beginn des Verfahrens 

 
 Die Kirchenbehörde entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie 
ein Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt 
nicht, wenn sie auf Grund von Rechtsvor-
schriften 
 
1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig wer-

den muss,  
 
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein 

Antrag nicht vorliegt.  
 

§ 12 
Untersuchungsgrundsatz 

 
 (1) Die Kirchenbehörde ermittelt den Sach-
verhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und 
Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen 
und an die Beweisanträge der Beteiligten ist 
sie nicht gebunden.  
 
 (2) Die Kirchenbehörde hat alle für den Ein-
zelfall bedeutsamen, auch die für die Beteilig-
ten günstigen Umstände zu berücksichtigen.  
 
 (3) Die Kirchenbehörde darf die Entgegen-
nahme von Erklärungen oder Anträgen, die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht des-
halb verweigern, weil sie die Erklärung oder 
den Antrag in der Sache für unzulässig oder 
unbegründet hält.  
 

§ 13 
Beratung, Auskunft 

 
 (1) Die Kirchenbehörde soll die Abgabe von 
Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder 
die Berichtigung von Erklärungen oder Anträ-
gen anregen, wenn diese offensichtlich nur 
versehentlich oder aus Unkenntnis unterblie-
ben oder unrichtig abgegeben oder gestellt 
worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, 
Auskunft über die den Beteiligten im Verwal-
tungsverfahren zustehenden Rechte und die 
ihnen obliegenden Pflichten.  
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 (2) Die Behörde erörtert, soweit erforder-
lich, bereits vor Stellung eines Antrags mit 
dem zukünftigen Antragsteller, welche Nach-
weise und Unterlagen von ihm zu erbringen 
sind und in welcher Weise das Verfahren be-
schleunigt werden kann. Soweit es der Verfah-
rensbeschleunigung dient, soll sie dem An-
tragsteller nach Eingang des Antrags unver-
züglich Auskunft über die voraussichtliche 
Verfahrensdauer und die Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen geben.  
 

§ 14 
Beweismittel 

 
 (1) Die Kirchenbehörde bedient sich der 
Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem 
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für 
erforderlich hält. Sie kann insbesondere 
 
1. Auskünfte jeder Art einholen,  
 
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Zeuginnen 

sowie Sachverständige vernehmen oder 
die schriftliche oder elektronische Äuße-
rung von Beteiligten, Sachverständigen, 
Zeugen und Zeuginnen einholen,  

 
3. Urkunden und Akten beiziehen,  
 
4. den Augenschein einnehmen.  
 
 (2) Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung 
des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen insbe-
sondere ihnen bekannte Tatsachen und Be-
weismittel angeben und die in ihrem Besitz 
befindlichen Urkunden und anderen Schriftstü-
cke vorlegen, wenn sie für das Verfahren von 
Bedeutung sind. Eine weitergehende Pflicht, 
bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwir-
ken, insbesondere eine Pflicht zum persönli-
chen Erscheinen oder zur Aussage, besteht 
nur, soweit dies durch kirchliche Rechtsvor-
schriften vorgesehen ist.  
 
 (3) Für Zeugen und Zeuginnen sowie Sach-
verständige besteht eine Pflicht zur Aussage 
oder zur Erstattung von Gutachten, wenn sie 
durch kirchliche Rechtsvorschrift vorgesehen 
ist. Falls die Kirchenbehörde Zeugen, Zeugin-
nen und Sachverständige herangezogen hat, 
erhalten sie auf Antrag in entsprechender An-
wendung des Kirchengerichtsgesetzes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in der 
jeweils geltenden Fassung eine Entschädi-
gung oder Vergütung.  
 

§ 15 
Anhörung Beteiligter 

 
 (1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, 
der in Rechte eines Beteiligten oder einer Be-

teiligten eingreift, ist ihm oder ihr Gelegenheit 
zu geben, sich zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern.  
 
 (2) Von der Anhörung kann abgesehen 
werden, wenn sie nach den Umständen des 
Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere 
wenn 
 
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr 

im Verzug oder im kirchlichen Interesse 
notwendig erscheint,  

 
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer 

für die Entscheidung maßgeblichen Frist in 
Frage gestellt würde,  

 
3. von den tatsächlichen Angaben eines Be-

teiligten oder einer Beteiligten, die dieser 
oder diese in einem Antrag oder einer Er-
klärung gemacht hat, nicht zu seinen oder 
ihren Ungunsten abgewichen werden soll,  

 
4. die Kirchenbehörde eine Allgemeinverfü-

gung oder gleichartige Verwaltungsakte in 
größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit 
Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen 
will.  

 
 (3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein 
zwingendes kirchliches Interesse entgegen-
steht.  
 

§ 16 
Akteneinsicht durch Beteiligte 

 

 (1) Die Kirchenbehörde hat den Beteiligten 
Einsicht in die das Verfahren betreffenden 
Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur 
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer 
rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 
gilt nicht für Entwürfe zu Entscheidungen so-
wie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbe-
reitung.  
 
 (2) Die Kirchenbehörde ist zur Gestattung 
der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit 
durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer 
Aufgaben beeinträchtigt, das Bekanntwerden 
des Inhalts der Akten dem kirchlichen Wohl 
Nachteile bereiten würde oder soweit die Vor-
gänge nach kirchlichen Rechtsvorschriften 
oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen 
der berechtigten Interessen der Beteiligten 
oder dritter Personen, insbesondere wenn es 
sich um Vorgänge seelsorgerlichen Charak-
ters handelt, geheim gehalten werden müs-
sen.  
 
 (3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Kir-
chenbehörde, die die Akten führt. Im Einzelfall 
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kann die Einsicht auch bei einer anderen Kir-
chenbehörde erfolgen, weitere Ausnahmen 
kann die Kirchenbehörde, die die Akten führt, 
gestatten.  
 

§ 17 
Datenschutz und Geheimhaltung 

 
 (1) Für den Schutz personenbezogener 
Daten in einem Verwaltungsverfahren gelten 
das Kirchengesetz über den Datenschutz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in der 
jeweils geltenden Fassung und die aufgrund 
dieses Kirchengesetzes erlassenen Verord-
nungen sowie die zur Ergänzung und Durch-
führung dieses Kirchengesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, der Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse.  
 
 (2) Die Beteiligten haben Anspruch darauf, 
dass ihre Geheimnisse, insbesondere die zum 
persönlichen Lebensbereich gehörenden Ge-
heimnisse sowie die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse, von der Kirchenbehörde nicht 
unbefugt offenbart werden.  
 
 (3) Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis ist 
unverbrüchlich zu wahren.  
 

Abschnitt 3 
Fristen, Termine, Wiedereinsetzung 

 

§ 18 
Fristen und Termine 

 

 (1) Für die Berechnung von Fristen und für 
die Bestimmung von Terminen gelten die      
§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend, soweit nicht durch die Absätze 
2 bis 5 etwas anderes bestimmt ist.  
 
 (2) Der Lauf einer Frist, die von einer Kir-
chenbehörde gesetzt wird, beginnt mit dem 
Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, 
außer wenn dem oder der Betroffenen etwas 
anderes mitgeteilt wird.  
 
 (3) Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder 
einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem 
Ablauf des nächstfolgenden Werktags. Dies 
gilt nicht, wenn dem oder der Betroffenen 
unter Hinweis auf diese Vorschrift ein be-
stimmter Tag als Ende der Frist mitgeteilt wor-
den ist.  
 
 (4) Hat eine Kirchenbehörde Leistungen 
nur für einen bestimmten Zeitraum zu erbrin-
gen, so endet dieser Zeitraum auch dann mit 
dem Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser 

auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feier-
tag oder einen Sonnabend fällt.  
 
 (5) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so 
werden Sonntage, gesetzliche Feiertage oder 
Sonnabende mitgerechnet.  
 
 (6) Fristen, die von einer Kirchenbehörde 
gesetzt sind, können verlängert werden. Sind 
solche Fristen bereits abgelaufen, so können 
sie rückwirkend verlängert werden, insbeson-
dere wenn es unbillig wäre, die durch den 
Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen be-
stehen zu lassen. Die Kirchenbehörde kann 
die Verlängerung der Frist nach § 23 mit einer 
Nebenbestimmung verbinden.  
 
 (7) Absatz 6 gilt nicht für Fristen, die durch 
Kirchengesetz bestimmt werden.  
 

§ 19 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

 
 (1) War jemand ohne Verschulden verhin-
dert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist 
ihm oder ihr auf Antrag Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand zu gewähren. Das Ver-
schulden eines Vertreters oder einer Vertrete-
rin ist dem oder der Vertretenen zuzurechnen.  
 
 (2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wo-
chen nach Wegfall des Hindernisses zu stel-
len. Die Tatsachen zur Begründung des An-
trags sind bei der Antragstellung oder im Ver-
fahren über den Antrag glaubhaft zu machen. 
Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte 
Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen, 
so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag 
gewährt werden.  
 
 (3) Nach einem Jahr seit dem Ende der 
versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung 
nicht mehr beantragt oder die versäumte 
Handlung nicht mehr nachgeholt werden, 
außer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist 
infolge höherer Gewalt unmöglich war.  
 
 (4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung 
entscheidet die Kirchenbehörde, die über die 
versäumte Handlung zu befinden hat.  
 
 (5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, 
wenn sich aus einer Rechtsvorschrift ergibt, 
dass sie ausgeschlossen ist.  
 

Abschnitt 4 
Amtliche Beglaubigung 

 

§ 20 
Beglaubigung von Dokumenten 

 
 (1) Jede Kirchenbehörde ist befugt, Ab-
schriften von Urkunden, die sie selbst ausge-
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stellt hat, zu beglaubigen. Darüber hinaus sind 
die von der jeweiligen obersten Kirchenbehör-
de durch allgemeine Regelung bestimmten 
Kirchenbehörden befugt, Abschriften zu be-
glaubigen, wenn die Urschrift von einer kirchli-
chen Behörde oder einer Behörde im Sinne 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bun-
des ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorla-
ge bei einer solchen Behörde benötigt wird, 
sofern nicht durch Rechtsvorschrift die Ertei-
lung beglaubigter Abschriften aus amtlichen 
Registern und Archiven anderen Dienststellen 
oder Behörden ausschließlich vorbehalten ist. 
 
 (2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt wer-
den, wenn Umstände zu der Annahme be-
rechtigen, dass der ursprüngliche Inhalt des 
Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt 
werden soll, geändert worden ist, insbesonde-
re wenn dieses Schriftstück Lücken, Durch-
streichungen, Einschaltungen, Änderungen, 
unleserliche Wörter, Zahlen oder Zeichen, 
Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen 
und Zeichen enthält oder wenn der Zusam-
menhang eines aus mehreren Blättern be-
stehenden Schriftstücks aufgehoben ist.  
 
 (3) Eine Abschrift wird beglaubigt durch 
einen Beglaubigungsvermerk, der unter die 
Abschrift zu setzen ist. Der Vermerk muss ent-
halten 
 

1. die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, 
dessen Abschrift beglaubigt wird,  

 
2. die Feststellung, dass die beglaubigte Ab-

schrift mit dem vorgelegten Schriftstück 
übereinstimmt,  

 
3. den Hinweis, dass die beglaubigte Ab-

schrift nur zur Vorlage bei der angegebe-
nen kirchlichen Behörde oder einer Behör-
de im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes des Bundes erteilt wird, wenn die 
Urschrift nicht von einer solchen Behörde 
ausgestellt worden ist,  

 
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die 

Unterschrift des oder der für die Beglaubi-
gung zuständigen Bediensteten und das 
Dienstsiegel.  

 
 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend für die Beglaubigung von 
 

1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen 
in technischen Verfahren hergestellten Ver-
vielfältigungen,  

 
2. auf fototechnischem Wege von Schriftstü-

cken hergestellten Negativen, die bei einer 

kirchlichen Behörde oder einer Behörde im 
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
des Bundes aufbewahrt werden,  

 

3 Ausdrucken elektronischer Dokumente,  
 

4. elektronischen Dokumenten,  
 
 a. die zur Abbildung eines Schriftstücks 

hergestellt wurden,  
 

 b. die ein anderes technisches Format als 
das mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur verbundene Ausgangs-
dokument erhalten haben. 

 

 (5) Der Beglaubigungsvermerk muss zu-
sätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 
bei der Beglaubigung 
 

1. des Ausdrucks eines elektronischen Doku-
ments, das mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur verbunden ist, die Fest-
stellungen enthalten,  

 

 a. wen die Signaturprüfung als Inhaber 
oder Inhaberin der Signatur ausweist,  

 

 b. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung 
für die Anbringung der Signatur aus-
weist und  

 

 c. welche Zertifikate mit welchen Daten 
dieser Signatur zugrunde lagen,  

 

2. eines elektronischen Dokuments den Na-
men des oder der für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und die Bezeich-
nung der Kirchenbehörde, die die Beglau-
bigung vornimmt, enthalten; die Unter-
schrift des oder der für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und das Dienst-
siegel nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 werden 
durch eine dauerhaft überprüfbare qualifi-
zierte elektronische Signatur ersetzt.  

 

 Wird ein elektronisches Dokument, das ein 
anderes technisches Format als das mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur verbun-
dene Ausgangsdokument erhalten hat, nach 
Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der Beglaubi-
gungsvermerk zusätzlich die Feststellungen 
nach Satz 1 Nr. 1 für das Ausgangsdokument 
enthalten.  
 

 (6) Die nach Absatz 4 hergestellten Doku-
mente stehen, sofern sie beglaubigt sind, be-
glaubigten Abschriften gleich.  
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§ 21 
Beglaubigung von Unterschriften 

 
 (1) Die von der jeweiligen obersten Kir-
chenbehörde durch allgemeine Regelung be-
stimmten Kirchenbehörden sind befugt, Unter-
schriften zu beglaubigen, wenn das unter-
zeichnete Schriftstück zur Vorlage bei einer 
kirchlichen Behörde oder einer Behörde im 
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
des Bundes oder bei einer sonstigen Stelle, 
der auf Grund einer Rechtsvorschrift das 
unterzeichnete Schriftstück vorzulegen ist, 
benötigt wird. Dies gilt nicht für 
 
1. Unterschriften ohne zugehörigen Text,  
 
2. Unterschriften, die der öffentlichen Beglau-

bigung nach § 129 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bedürfen.  

 
 (2) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt 
werden, wenn sie in Gegenwart des oder der 
beglaubigenden Bediensteten vollzogen oder 
anerkannt wird.  
 
 (3) Der Beglaubigungsvermerk ist unmittel-
bar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden 
soll, anzubringen. Er muss enthalten 
 
1. die Bestätigung, dass die Unterschrift echt 

ist,  
 
2. die genaue Bezeichnung desjenigen oder 

derjenigen, dessen oder deren Unterschrift 
beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich 
der oder die für die Beglaubigung zuständi-
ge Bedienstete Gewissheit über diese Per-
son verschafft hat und ob die Unterschrift 
in seiner oder ihrer Gegenwart vollzogen 
oder anerkannt worden ist,  

 
3. den Hinweis, dass die Beglaubigung nur 

zur Vorlage bei der angegebenen kirchli-
chen Behörde oder einer Behörde im Sinne 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 
Bundes oder Stelle bestimmt ist,  

 
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die 

Unterschrift des oder der für die Beglaubi-
gung zuständigen Bediensteten und das 
Dienstsiegel.  

 
 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Be-
glaubigung von Handzeichen entsprechend. 

 

Teil II 
Verwaltungsakt 

 

Abschnitt 1 
Zustandekommen des Verwaltungsaktes 

§ 22 
Begriff des Verwaltungsaktes 

 
 Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Ent-
scheidung oder andere einseitige Maßnahme, 
die eine Kirchenbehörde zur Regelung eines 
Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechts-
wirkung nach außen gerichtet ist. Allgemein-
verfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an 
einen nach allgemeinen Merkmalen bestimm-
ten oder bestimmbaren Personenkreis richtet 
oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer 
Sache oder ihre Benutzung durch die Allge-
meinheit betrifft.  
 

§ 23 
Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

 
 (1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein An-
spruch besteht, darf mit einer Nebenbestim-
mung nur versehen werden, wenn sie durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie 
sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Vo-
raussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt 
werden.  
 
 (2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein 
Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermes-
sen erlassen werden mit 
 
1. einer Bestimmung, nach der eine Vergüns-

tigung oder Belastung zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen 
bestimmten Zeitraum gilt (Befristung),  

 
2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt 

oder der Wegfall einer Vergünstigung oder 
einer Belastung von dem ungewissen Ein-
tritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt 
(Bedingung), 

 
3. einem Vorbehalt des Widerruf 
 
oder verbunden werden mit  
 
4. einer Bestimmung, durch die dem oder der 

Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unter-
lassen vorgeschrieben wird (Auflage),  

 
5. einem Vorbehalt der nachträglichen Auf-

nahme, Änderung oder Ergänzung einer 
Auflage.  

 
 (3) Eine Nebenbestimmung darf dem 
Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwider-
laufen.  
 

§ 24 
Bestimmtheit und Form des 

Verwaltungsaktes 
 
 (1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hin-
reichend bestimmt sein.  
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 (2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, 
elektronisch, mündlich oder in anderer Weise 
erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungs-
akt ist schriftlich oder elektronisch zu bestäti-
gen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse 
besteht und der oder die Betroffene dies un-
verzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwal-
tungsakt ist unter denselben Voraussetzungen 
schriftlich zu bestätigen; § 2 Absatz 2 findet 
insoweit keine Anwendung.  
 
 (3) Ein schriftlicher oder elektronischer Ver-
waltungsakt muss die erlassende Kirchenbe-
hörde und die Unterschrift oder die Namens-
wiedergabe des Behördenleiters oder der Be-
hördenleiterin, seines oder ihres Vertreters 
oder seiner oder ihrer Vertreterin oder seines 
oder ihrer Beauftragten oder, soweit die Kir-
chenbehörde durch ein aus mehreren Perso-
nen bestehendes Organ geleitet wird, die 
Unterschrift des oder der Vorsitzenden oder 
der zu seiner oder ihrer Vertretung berechtig-
ten oder von ihm oder ihr beauftragten Person 
erkennen lassen. Wird für einen Verwaltungs-
akt, für den durch Rechtsvorschrift die Schrift-
form angeordnet ist, die elektronische Form 
verwendet, muss auch das der Signatur zu-
grunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein 
zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat die 
erlassende Kirchenbehörde erkennen lassen.  
 
 (4) Für einen Verwaltungsakt kann für die 
nach § 2 Absatz 2 erforderliche Signatur durch 
Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbar-
keit vorgeschrieben werden.  
 
 (5) Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, 
der mit Hilfe automatischer Einrichtungen er-
lassen wird, können abweichend von Absatz 3 
Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen. 
Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen 
verwendet werden, wenn derjenige oder dieje-
nige, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist 
oder der von ihm oder ihr betroffen wird, auf 
Grund der dazu gegebenen Erläuterungen 
den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig 
erkennen kann.  
 

§ 25 
Zusicherung 

 

 (1) Eine von der zuständigen Kirchenbehör-
de erteilte Zusage, einen bestimmten Verwal-
tungsakt später zu erlassen oder zu unterlas-
sen (Zusicherung), bedarf zu ihrer Wirksam-
keit der schriftlichen Form. Ist vor dem Erlass 
des zugesicherten Verwaltungsaktes die An-
hörung Beteiligter oder die Mitwirkung einer 
anderen kirchlichen Behörde oder einer Be-
hörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes des Bundes auf Grund einer Rechts-

vorschrift erforderlich, so darf die Zusicherung 
erst nach Anhörung der Beteiligten oder nach 
Mitwirkung dieser Behörde gegeben werden.  
 

 (2) Auf die Unwirksamkeit der Zusicherung 
finden, unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1,   
§ 32, auf die Heilung von Mängeln bei der An-
hörung Beteiligter und der Mitwirkung anderer 
kirchlicher Behörden oder Behörden im Sinne 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bun-
des § 33 Absatz 1 Nr. 3 und 4 sowie Absatz 2, 
auf die Rücknahme § 36, auf den Widerruf, 
unbeschadet des Absatzes 3, § 37 entspre-
chende Anwendung.  
 

 (3) Ändert sich nach Abgabe der Zusiche-
rung die Sach- oder Rechtslage derart, dass 
die Kirchenbehörde bei Kenntnis der nachträg-
lich eingetretenen Änderung die Zusicherung 
nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen 
Gründen nicht hätte geben dürfen, ist die Kir-
chenbehörde an die Zusicherung nicht mehr 
gebunden. 
 

§ 26 
Begründung des Verwaltungsaktes 

 

 (1) Ein schriftlicher oder elektronischer so-
wie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter 
Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu 
versehen. In der Begründung sind die wesent-
lichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe 
mitzuteilen, die die Kirchenbehörde zu ihrer 
Entscheidung bewogen haben. Die Begrün-
dung von Ermessensentscheidungen soll auch 
die Gesichtspunkte erkennen lassen, von 
denen die Kirchenbehörde bei der Ausübung 
ihres Ermessens ausgegangen ist.  
 

 (2) Einer Begründung bedarf es nicht, 
 
1. soweit die Kirchenbehörde einem Antrag 

entspricht oder einer Erklärung folgt und 
der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines 
oder einer anderen eingreift,  

 
2. soweit demjenigen oder derjenigen, für den 

oder die der Verwaltungsakt bestimmt ist 
oder der oder die von ihm betroffen wird, 
die Auffassung der Kirchenbehörde über 
die Sach- und Rechtslage bereits bekannt 
oder auch ohne Begründung für ihn oder 
sie ohne weiteres erkennbar ist,  

 
3. wenn die Kirchenbehörde gleichartige Ver-

waltungsakte in größerer Zahl oder Verwal-
tungsakte mit Hilfe automatischer Einrich-
tungen erlässt und die Begründung nach 
den Umständen des Einzelfalls nicht gebo-
ten ist,  
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4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift 
ergibt,  

 
5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich 

bekannt gegeben wird.  
 

§ 27 
Ermessen 

 
 Ist die Kirchenbehörde ermächtigt, nach 
ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Er-
messen entsprechend dem Zweck der Er-
mächtigung auszuüben und die gesetzlichen 
Grenzen des Ermessens einzuhalten.  
 

§ 28 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

 
 (1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen oder 
derjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für 
den oder die er bestimmt ist oder der oder die 
von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtig-
ter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so kann 
die Bekanntgabe ihm oder ihr gegenüber vor-
genommen werden.  
 
 (2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei 
der Übermittlung durch die Post im Inland am 
dritten Tage nach der Aufgabe zur Post, ein 
Verwaltungsakt, der elektronisch übermittelt 
wird, am dritten Tage nach der Absendung als 
bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der 
Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die 
Kirchenbehörde den Zugang des Verwaltungs-
aktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzu-
weisen.  
 
 (3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich be-
kannt gegeben werden, wenn dies durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allge-
meinverfügung darf auch dann öffentlich be-
kannt gegeben werden, wenn eine Bekanntga-
be an die Beteiligten untunlich ist.  
 
 (4) Die öffentliche Bekanntgabe eines 
schriftlichen oder elektronischen Verwaltungs-
aktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfü-
gender Teil ortsüblich bekannt gemacht wird. 
In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzu-
geben, wo der Verwaltungsakt und seine Be-
gründung eingesehen werden können. Der 
Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann 
ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühes-
tens der auf die Bekanntmachung folgende 
Tag bestimmt werden.  
 
 (5) Vorschriften über die Bekanntgabe 
eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung 
bleiben unberührt.  

§ 29 
Offenbare Unrichtigkeiten im 

Verwaltungsakt 
 
 Die Kirchenbehörde kann Schreibfehler, 
Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrich-
tigkeiten in einem Verwaltungsakt jederzeit 
berichtigen. Bei berechtigtem Interesse des 
oder der Beteiligten ist zu berichtigen. Die Kir-
chenbehörde ist berechtigt, die Vorlage des 
Dokuments zu verlangen, das berichtigt wer-
den soll.  
 

§ 30 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 (1) Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen 
anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu laufen, 
wenn der oder die Beteiligte über den Rechts-
behelf, die Verwaltungsbehörde oder das Ge-
richt, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen 
ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist 
schriftlich oder elektronisch belehrt worden ist.  
 
 (2) Ist die Belehrung unterblieben oder un-
richtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechts-
behelfs nur innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntgabe oder Zustellung zulässig, außer 
wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist 
infolge höherer Gewalt unmöglich war oder 
eine schriftliche oder elektronische Belehrung 
dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht 
gegeben sei.  
 

Abschnitt 2 
Bestandskraft des Verwaltungsaktes 

 

§ 31 
Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

 
 (1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber 
demjenigen oder derjenigen, für den oder die 
er bestimmt ist oder der oder die von ihm be-
troffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem 
er ihm oder ihr bekannt gegeben wird. Der 
Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, 
mit dem er bekannt gegeben wird.  
 
 (2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, so-
lange und soweit er nicht zurückgenommen, 
widerrufen, anderweitig aufgehoben oder 
durch Zeitablauf oder auf andere Weise erle-
digt ist.  
 
 (3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirk-
sam.  
 

§ 32 
Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 

 
 (1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er 
an einem besonders schwerwiegenden Fehler 
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leidet oder gegen Schrift und Bekenntnis ver-
stößt und dies bei verständiger Würdigung 
aller in Betracht kommenden Umstände offen-
sichtlich ist.  
 
 (2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Ver-
waltungsakt nichtig, 
 
1. der schriftlich oder elektronisch erlassen 

worden ist, die erlassende Kirchenbehörde 
aber nicht erkennen lässt,  

 
2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch 

die Aushändigung einer Urkunde erlassen 
werden kann, aber dieser Form nicht ge-
nügt,  

 
3. den aus tatsächlichen Gründen niemand 

ausführen kann,  
 
4. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat 

verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtat-
bestand verwirklicht,  

 
5. der gegen die guten Sitten verstößt.  
 
 (3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon des-
halb nichtig, weil 
 
1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit 

nicht eingehalten worden sind,  
 
2. eine nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 

ausgeschlossene Person mitgewirkt hat,  
 
3. eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung 

berufene Kirchenbehörde den für den Er-
lass des Verwaltungsaktes vorgeschriebe-
nen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht 
beschlussfähig war,  

 
4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderli-

che Mitwirkung einer anderen Kirchenbe-
hörde unterblieben ist.  

 
 (4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des 
Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, 
wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass 
die Kirchenbehörde den Verwaltungsakt ohne 
den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.  
 
 (5) Die Kirchenbehörde kann die Nichtigkeit 
jederzeit von Amts wegen feststellen; auf An-
trag ist sie festzustellen, wenn der Antragstel-
ler oder die Antragstellerin hieran ein berech-
tigtes Interesse hat.  
 

§ 33 
Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 

 
 (1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die nicht den Verwaltungs-

akt nach § 32 nichtig macht, ist unbeachtlich, 
wenn 
 
1. der für den Erlass des Verwaltungsaktes 

erforderliche Antrag nachträglich gestellt 
wird,  

 
2. die erforderliche Begründung nachträglich 

gegeben wird,  
 
3. die erforderliche Anhörung eines oder einer 

Beteiligten nachgeholt wird,  
 
4. die erforderliche Mitwirkung einer anderen 

Kirchenbehörde nachgeholt wird.  
 
 (2) Handlungen nach Absatz 1 können bis 
zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz 
eines kirchengerichtlichen oder anderen ver-
waltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt 
werden.  
 
 (3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erfor-
derliche Begründung oder ist die erforderliche 
Anhörung eines oder einer Beteiligten vor Er-
lass des Verwaltungsaktes unterblieben und 
ist dadurch die rechtzeitige Anfechtung des 
Verwaltungsaktes versäumt worden, so gilt die 
Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht 
verschuldet. Das für die Wiedereinsetzungs-
frist nach § 19 Absatz 2 maßgebende Ereignis 
tritt im Zeitpunkt der Nachholung der unterlas-
senen Verfahrenshandlung ein.  
 

§ 34 
Folgen von Verfahrens- und Formfehlern 

 
 Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, 
der nicht nach § 32 nichtig ist, kann nicht allein 
deshalb beansprucht werden, weil er unter 
Verletzung von Vorschriften über das Verfah-
ren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit 
zustande gekommen ist, wenn offensichtlich 
ist, dass die Verletzung die Entscheidung in 
der Sache nicht beeinflusst hat.  
 

§ 35 
Umdeutung eines fehlerhaften 

Verwaltungsaktes 
 
 (1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in 
einen anderen Verwaltungsakt umgedeutet 
werden, wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet 
ist, von der erlassenden Kirchenbehörde in 
der geschehenen Verfahrensweise und Form 
rechtmäßig hätte erlassen werden können und 
wenn die Voraussetzungen für dessen Erlass 
erfüllt sind.  
 
 (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwal-
tungsakt, in den der fehlerhafte Verwaltungs-
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akt umzudeuten wäre, der erkennbaren Ab-
sicht der erlassenden Kirchenbehörde wider-
spräche oder seine Rechtsfolgen für den Be-
troffenen oder die Betroffene ungünstiger wä-
ren als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes. 
Eine Umdeutung ist ferner unzulässig, wenn 
der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zurückge-
nommen werden dürfte.  
 

 (3) Eine Entscheidung, die nur als gesetz-
lich gebundene Entscheidung ergehen kann, 
kann nicht in eine Ermessensentscheidung 
umgedeutet werden.  
 

 (4) § 15 ist entsprechend anzuwenden.  
 

§ 36 
Rücknahme eines rechtswidrigen 

Verwaltungsaktes 
 

 (1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 
ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zu-
kunft oder für die Vergangenheit zurückge-
nommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein 
Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil 
begründet oder bestätigt hat (begünstigender 
Verwaltungsakt), darf nur unter den Ein-
schränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückge-
nommen werden.  
 

 (2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der 
eine einmalige oder laufende Geldleistung 
oder teilbare Sachleistung gewährt oder hier-
für Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenom-
men werden, soweit der oder die Begünstigte 
auf den Bestand des Verwaltungsaktes ver-
traut hat und das Vertrauen unter Abwägung 
mit dem kirchlichen Interesse an einer Rück-
nahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in 
der Regel schutzwürdig, wenn der oder die 
Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht 
oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, 
die er oder sie nicht mehr oder nur unter unzu-
mutbaren Nachteilen rückgängig machen 
kann. Auf Vertrauen kann sich der oder die 
Begünstigte nicht berufen, wenn er oder sie 
 

1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täu-
schung, Drohung oder Bestechung erwirkt 
hat,  

 

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt 
hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig waren,  

 

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes 
kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte. 

 In den Fällen des Satzes 3 wird der Ver-
waltungsakt in der Regel mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.  
 
 (3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, 
der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenom-
men, so hat die Kirchenbehörde dem oder der 
Betroffenen auf Antrag den Vermögensnach-
teil auszugleichen, den er oder sie dadurch 
erleidet, dass er oder sie auf den Bestand des 
Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit das Ver-
trauen unter Abwägung mit dem kirchlichen 
Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist 
anzuwenden. Der Vermögensnachteil ist je-
doch nicht über den Betrag des Interesses 
hinaus zu ersetzen, das der oder die Betroffe-
ne an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. 
Der auszugleichende Vermögensnachteil wird 
durch die Kirchenbehörde festgesetzt. Der 
Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden; die Frist beginnt, 
sobald die Kirchenbehörde den Betroffenen 
oder die Betroffene auf sie hingewiesen hat.  
 
 (4) Erhält die Kirchenbehörde von Tatsa-
chen Kenntnis, welche die Rücknahme eines 
rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtferti-
gen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines 
Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme 
zulässig. Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 
2 Satz 3 Nr. 1.  
 
 (5) Über die Rücknahme entscheidet nach 
Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die 
nach gliedkirchlichem Recht zuständige Kir-
chenbehörde.  
 

§ 37 
Widerruf eines rechtmäßigen 

Verwaltungsaktes 
 
 (1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender 
Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unan-
fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen In-
halts erneut erlassen werden müsste oder aus 
anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist.  
 
 (2) Ein rechtmäßiger begünstigender Ver-
waltungsakt darf, auch nachdem er unanfecht-
bar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wir-
kung für die Zukunft nur widerrufen werden, 
 
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift 

zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbe-
halten ist,  

 
2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage 

verbunden ist und der oder die Begünstigte 
diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm 
oder ihr gesetzten Frist erfüllt hat,  
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3. wenn die Kirchenbehörde auf Grund nach-
träglich eingetretener Tatsachen berechtigt 
wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlas-
sen, und wenn ohne den Widerruf das 
kirchliche Interesse gefährdet würde, 

 
4. wenn die Kirchenbehörde auf Grund einer 

geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wä-
re, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, 
soweit der oder die Begünstigte von der 
Vergünstigung noch keinen Gebrauch ge-
macht oder auf Grund des Verwaltungsak-
tes noch keine Leistungen empfangen hat, 
und wenn ohne den Widerruf das kirchliche 
Interesse gefährdet würde,  

 
5. um schwere Nachteile für das kirchliche 

Interesse zu verhüten oder zu beseitigen.  
 
 § 36 Absatz 4 gilt entsprechend.  
 
 (3) Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der 
eine einmalige oder laufende Geldleistung 
oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines 
bestimmten Zwecks gewährt oder hierfür Vo-
raussetzung ist, kann, auch nachdem er unan-
fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise 
auch mit Wirkung für die Vergangenheit wider-
rufen werden, 
 
1. wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach 

der Erbringung oder nicht mehr für den in 
dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck 
verwendet wird,  

 
2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage 

verbunden ist und der oder die Begünstigte 
diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm 
gesetzten Frist erfüllt hat.  

 
 § 36 Absatz 4 gilt entsprechend.  
 
 (4) Der widerrufene Verwaltungsakt wird 
mit dem Wirksamwerden des Widerrufs un-
wirksam, wenn die Kirchenbehörde keinen 
anderen Zeitpunkt bestimmt.  
 

 (5) Über den Widerruf entscheidet nach 
Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die 
zuständige Kirchenbehörde. Dies gilt auch 
dann, wenn der zu widerrufende Verwaltungs-
akt von einer anderen Kirchenbehörde erlas-
sen worden ist.  
 

 (6) Wird ein begünstigender Verwaltungs-
akt in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 
widerrufen, so hat die Kirchenbehörde den 
Betroffenen oder die Betroffene auf Antrag für 
den Vermögensnachteil zu entschädigen, den 
dieser oder diese dadurch erleidet, dass er 
oder sie auf den Bestand des Verwaltungsak-

tes vertraut hat, soweit das Vertrauen schutz-
würdig ist. § 36 Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt ent-
sprechend.  
 

§ 38 
Erstattung, Verzinsung 

 
 (1) Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung 
für die Vergangenheit zurückgenommen oder 
widerrufen worden oder infolge des Eintritts 
einer auflösenden Bedingung unwirksam ge-
worden ist, sind bereits erbrachte Leistungen 
zu erstatten. Die zu erstattende Leistung ist 
von der Kirchenbehörde durch schriftlichen 
Verwaltungsakt festzusetzen.  
 
 (2) Für den Umfang der Erstattung mit Aus-
nahme der Verzinsung gelten die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die He-
rausgabe einer ungerechtfertigten Bereiche-
rung entsprechend. Auf den Wegfall der Berei-
cherung kann sich der oder die Begünstigte 
nicht berufen, soweit er oder sie die Umstände 
kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf 
oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes 
geführt haben.  
 
 (3) Der zu erstattende Betrag ist vom Ein-
tritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes 
an mit fünf Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz jährlich zu verzinsen. Von der Gel-
tendmachung des Zinsanspruchs kann insbe-
sondere dann abgesehen werden, wenn der 
oder die Begünstigte die Umstände, die zur 
Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirk-
samkeit des Verwaltungsaktes geführt haben, 
nicht zu vertreten hat oder die Verzinsung für 
ihn oder sie eine unbillige Härte bedeuten wür-
de und den zu erstattenden Betrag innerhalb 
der von der Kirchenbehörde festgesetzten 
Frist leistet.  
 
 (4) Wird eine Leistung nicht alsbald nach 
der Auszahlung für den bestimmten Zweck 
verwendet, so können für die Zeit bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung Zinsen 
nach Absatz 3 Satz 1 verlangt werden. Ent-
sprechendes gilt, soweit eine Leistung in An-
spruch genommen wird, obwohl andere Mittel 
anteilig oder vorrangig einzusetzen sind. § 37 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.  
 

§ 39 
Rücknahme und Widerruf im 

Rechtsbehelfsverfahren 
 
 § 36 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bis 4 
sowie § 37 Absatz 2 bis 4 und 6 gelten nicht, 
wenn ein begünstigender Verwaltungsakt, der 
von einem oder einer Dritten angefochten wor-
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den ist, während des Vorverfahrens oder wäh-
rend des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 
aufgehoben wird, soweit dadurch dem Wider-
spruch oder der Klage abgeholfen wird.  
 

§ 40 
Wiederaufgreifen des Verfahrens 

 
 (1) Die Kirchenbehörde hat auf Antrag des 
Betroffenen oder der Betroffenen über die Auf-
hebung oder Änderung eines unanfechtbaren 
Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn 
 
1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde lie-

gende Sach- oder Rechtslage nachträglich 
zugunsten des oder der Betroffenen geän-
dert hat,  

 
2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem 

Betroffenen oder der Betroffenen günstige-
re Entscheidung herbeigeführt haben wür-
den,  

 
3. Wiederaufnahmegründe entsprechend      

§ 580 der Zivilprozessordnung gegeben 
sind.  

 
 (2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der 
oder die Betroffene ohne grobes Verschulden 
außerstande war, den Grund für das Wieder-
aufgreifen in dem früheren Verfahren, insbe-
sondere durch Rechtsbehelf, geltend zu ma-
chen.  
 
 (3) Der Antrag muss binnen drei Monaten 
gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem Ta-
ge, an dem der oder die Betroffene von dem 
Grund für das Wiederaufgreifen Kenntnis er-
halten hat.  
 
 (4) Über den Antrag entscheidet die zu-
ständige Kirchenbehörde. Dies gilt auch dann, 
wenn der Verwaltungsakt, dessen Aufhebung 
oder Änderung begehrt wird, von einer ande-
ren Kirchenbehörde erlassen worden ist.  
 
 (5) Die Vorschriften des § 36 Absatz 1  
Satz 1 und des § 37 Absatz 1 bleiben unbe-
rührt.  
 

§ 41 
Rückgabe von Urkunden und Sachen 

 
 Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar wider-
rufen oder zurückgenommen oder ist seine 
Wirksamkeit aus einem anderen Grund nicht 
oder nicht mehr gegeben, so kann die Kir-
chenbehörde die auf Grund dieses Verwal-
tungsaktes erteilten Urkunden oder Sachen, 
die zum Nachweis der Rechte aus dem Ver-
waltungsakt oder zu deren Ausübung be-
stimmt sind, zurückfordern. Der Inhaber oder 

die Inhaberin und, sofern er oder sie nicht der 
Besitzer oder die Besitzerin ist, auch der Be-
sitzer oder die Besitzerin dieser Urkunden 
oder Sachen ist zu ihrer Herausgabe verpflich-
tet. Der Inhaber oder die Inhaberin oder der 
Besitzer oder die Besitzerin kann jedoch ver-
langen, dass ihm oder ihr die Urkunden oder 
Sachen wieder ausgehändigt werden, nach-
dem sie von der Kirchenbehörde als ungültig 
gekennzeichnet sind; dies gilt nicht bei Sa-
chen, bei denen eine solche Kennzeichnung 
nicht oder nicht mit der erforderlichen Offen-
sichtlichkeit oder Dauerhaftigkeit möglich ist.  
 

Teil III 
Rechtsbehelfsverfahren gegen 

Verwaltungsakte 
 

§ 42 
Vorverfahren 

 
 (1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage 
sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des 
Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nach-
zuprüfen. Einer solchen Nachprüfung bedarf 
es nicht, wenn dies durch Kirchengesetz be-
stimmt ist oder wenn der Abhilfebescheid oder 
der Widerspruchsbescheid erstmalig eine Be-
schwer enthält.  
 
 (2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 
entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme 
des Verwaltungsakts abgelehnt worden ist.  
 

§ 43 
Widerspruch 

 
 (1) Das Vorverfahren beginnt mit der Erhe-
bung des Widerspruchs.  
 
 (2) Der Widerspruch ist innerhalb eines 
Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem 
oder der Beschwerten bekannt gegeben wor-
den ist, schriftlich bei der Kirchenbehörde zu 
erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der 
Kirchenbehörde, die den Widerspruchsbe-
scheid zu erlassen hat, gewahrt.  
 
 (3) § 18 gilt entsprechend.  
 

§ 44 
Anhörung 

 
 Ist die Aufhebung oder Änderung eines 
Verwaltungsakts im Widerspruchsverfahren 
erstmalig mit einer Beschwer verbunden, soll 
der oder die Betroffene vor Erlass des Abhilfe-
bescheids oder des Widerspruchsbescheids 
gehört werden.  
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§ 45 
Abhilfeentscheidung 

 
 Hält die Kirchenbehörde den Widerspruch 
für begründet, so hilft sie ihm ab und entschei-
det über die Kosten.  
 

§ 46 
Widerspruchsbescheid 

 
 (1) Hilft die Kirchenbehörde dem Wider-
spruch nicht ab, so ergeht ein Widerspruchs-
bescheid. Diesen erlässt die nächsthöhere 
Kirchenbehörde, soweit nicht durch Kirchen-
gesetz eine andere Kirchenbehörde bestimmt 
ist.  
 
 (2) Der Widerspruchsbescheid ist zu be-
gründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung ent-
sprechend § 30 zu versehen und zuzustellen. 
Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, 
wer die Kosten trägt.  
 

§ 47 
Erstattung von Kosten im Vorverfahren 

 
 (1) Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, 
hat die Kirchenbehörde, die den angefochte-
nen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen 
oder derjenigen, der oder die Widerspruch 
erhoben hat, die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 
notwendigen Aufwendungen zu erstatten.  
 
 (2) Soweit der Widerspruch erfolglos ge-
blieben ist, hat derjenige oder diejenige, der 
oder die den Widerspruch eingelegt hat, die 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung notwendigen Auf-
wendungen der Kirchenbehörde zu erstatten.  
 
 (3) Wenn ein Beteiligter oder eine Beteiligte 
teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kos-
ten verhältnismäßig zu verteilen.  
 
 (4) Die Gebühren und Auslagen eines 
Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin oder 
eines oder einer sonstigen Bevollmächtigten 
im Vorverfahren sind erstattungsfähig, wenn 
die Zuziehung notwendig war.  
 

Teil IV 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

 

§ 48 
Zulässigkeit 

 
 Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts kann durch Vertrag be-
gründet, geändert oder aufgehoben werden 

(öffentlich-rechtlicher Vertrag), soweit Rechts-
vorschriften nicht entgegenstehen. Insbeson-
dere kann die Kirchenbehörde, anstatt einen 
Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag mit demjenigen oder derje-
nigen schließen, an den sie sonst den Verwal-
tungsakt richten würde.  
 

§ 49 
Vergleichsvertrag 

 
 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne 
des § 48, durch den eine bei verständiger 
Würdigung des Sachverhalts oder der Rechts-
lage bestehende Ungewissheit durch gegen-
seitiges Nachgeben beseitigt wird (Vergleich), 
kann geschlossen werden, wenn die Kirchen-
behörde den Abschluss des Vergleichs zur 
Beseitigung der Ungewissheit nach pflichtge-
mäßem Ermessen für zweckmäßig hält.  
 

§ 50 
Austauschvertrag 

 
 (1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sin-
ne des § 48 Satz 2, in dem sich der Vertrags-
partner oder die Vertragspartnerin der Kir-
chenbehörde zu einer Gegenleistung ver-
pflichtet, kann geschlossen werden, wenn die 
Gegenleistung für einen bestimmten Zweck im 
Vertrag vereinbart wird und der Kirchenbehör-
de zur Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgaben 
dient. Die Gegenleistung muss den gesamten 
Umständen nach angemessen sein und im 
sachlichen Zusammenhang mit der vertragli-
chen Leistung der Kirchenbehörde stehen.  
 
 (2) Besteht auf die Leistung der Kirchenbe-
hörde ein Anspruch, so kann nur eine solche 
Gegenleistung vereinbart werden, die bei Er-
lass eines Verwaltungsaktes Inhalt einer 
Nebenbestimmung nach § 23 sein könnte.  
 

§ 51 
Schriftform 

 
 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist schrift-
lich zu schließen, soweit nicht durch Rechts-
vorschrift eine andere Form vorgeschrieben 
ist.  
 

§ 52 
Zustimmung von Dritten und Behörden 

 
 (1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der in 
Rechte eines Dritten oder einer Dritten ein-
greift, wird erst wirksam, wenn der oder die 
Dritte schriftlich zustimmt.  
 
 (2) Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, 
bei dessen Erlass nach einer Rechtsvorschrift 
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die Genehmigung, die Zustimmung oder das 
Einvernehmen einer anderen kirchlichen Be-
hörde oder einer Behörde im Sinne des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes des Bundes er-
forderlich ist, ein Vertrag geschlossen, so wird 
dieser erst wirksam, nachdem die andere Be-
hörde in der vorgeschriebenen Form mitge-
wirkt hat.  
 

§ 53 
Nichtigkeit 

 

 (1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist 
nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der ent-
sprechenden Anwendung von Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergibt.  
 
 (2) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sin-
ne des § 48 Satz 2 ist ferner nichtig, wenn 
 
1. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem 

Inhalt nichtig wäre, 
 
2. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem 

Inhalt nicht nur wegen eines Verfahrens- 
oder Formfehlers im Sinne des § 34 rechts-
widrig wäre und dies den Vertragschließen-
den bekannt war,  

 
3. die Voraussetzungen zum Abschluss eines 

Vergleichsvertrags nicht vorlagen und ein 
Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt 
nicht nur wegen eines Verfahrens- oder 
Formfehlers im Sinne des § 34 rechtswidrig 
wäre,  

 
4. sich die Kirchenbehörde eine nach § 50 

unzulässige Gegenleistung versprechen 
lässt.  

 
 (3) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des 
Vertrags, so ist er im Ganzen nichtig, wenn 
nicht anzunehmen ist, dass er auch ohne den 
nichtigen Teil geschlossen worden wäre.  
 

§ 54 
Anpassung und Kündigung in 

besonderen Fällen, 
ergänzende Anwendung von 

Vorschriften 
 

 (1) Haben die Verhältnisse, die für die Fest-
setzung des Vertragsinhalts maßgebend ge-
wesen sind, sich seit Abschluss des Vertrags 
so wesentlich geändert, dass einer Vertrags-
partei das Festhalten an der ursprünglichen 
vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, 
so kann diese Vertragspartei eine Anpassung 
des Vertragsinhalts an die geänderten Verhält-
nisse verlangen oder, sofern eine Anpassung 

nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht 
zuzumuten ist, den Vertrag kündigen. Die Kir-
chenbehörde kann den Vertrag auch kündi-
gen, um schwere Nachteile für das kirchliche 
Interesse zu verhüten oder zu beseitigen.  
 

 (2) Die Kündigung bedarf der Schriftform, 
soweit nicht durch kirchliche Rechtsvorschrift 
eine andere Form vorgeschrieben ist. Die 
Kündigung soll begründet werden.  
 

 (3) Soweit sich aus den §§ 48 bis 54 Ab-
satz 1 und 2 nichts Abweichendes ergibt, gel-
ten die übrigen Vorschriften dieses Kirchenge-
setzes. Ergänzend gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.  
 

Teil V 
Verwaltungszustellung 

 

§ 55 
Zustellung 

 

 (1) Die Zustellung von Schriftstücken in 
Verwaltungsangelegenheiten von Kirchenbe-
hörden, die nach kirchlichen Rechtsvorschrif-
ten oder kirchenbehördlicher Anordnung zuzu-
stellen sind, geschieht  
 
1. bei der Zustellung durch die Post durch 

Einschreiben oder durch Postzustellung mit 
Zustellungsurkunde,  

 
2. bei der Zustellung durch die Kirchenbehör-

de durch Übergabe an den Empfänger 
oder die Empfängerin; wird die Annahme 
des Schriftstückes oder die Unterschrift 
unter das Empfangsbekenntnis verweigert, 
so gilt das Schriftstück im Zeitpunkt der 
Weigerung als zugestellt, wenn eine Nie-
derschrift über den Vorgang zu den Akten 
gebracht ist,  

 
3. durch öffentliche Zustellung.  
 

 (2) Ein elektronisches Dokument kann elek-
tronisch zugestellt werden, soweit der Emp-
fänger oder die Empfängerin hierfür einen Zu-
gang eröffnet hat. Das Dokument ist mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz zu versehen. Zum Nach-
weis der Zustellung genügt das mit Datum und 
Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, 
das an die Kirchenbehörde zurückzusenden 
ist.  
 
 (3) Die Kirchenbehörde hat die Wahl zwi-
schen den Zustellungsarten nach Absatz 1 Nr. 
1 und 2. 
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§ 56 
Zustellung an gesetzliche Vertreter 

oder Vertreterinnen 
 

 (1) Bei Geschäftsunfähigen oder be-
schränkt Geschäftsfähigen ist an ihre gesetzli-
chen Vertreter oder Vertreterinnen zuzustel-
len. Gleiches gilt bei Personen, für die ein Be-
treuer oder eine Betreuerin bestellt ist, soweit 
der Aufgabenkreis des Betreuers oder der 
Betreuerin reicht.  
 
 (2) Bei kirchlichen Behörden oder Behör-
den im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes des Bundes wird an den Leiter oder die 
Leiterin der Behörde, bei juristischen Perso-
nen, nicht rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen und Zweckvermögen an ihre gesetzlichen 
Vertreter oder Vertreterinnen zugestellt.  
 
 (3) Bei mehreren gesetzlichen Vertretern 
oder Vertreterinnen oder Leitern oder Leiterin-
nen der Kirchenbehörde genügt die Zustellung 
an einen oder eine von ihnen.  
 
 (4) Der oder die zustellende Bedienstete 
braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift den 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspricht.  
 

§ 57 
Zustellung an Bevollmächtigte 

 

 (1) Zustellungen können an die allgemein 
oder für bestimmte Angelegenheiten bestellten 
Bevollmächtigten gerichtet werden. Sie sind 
an diese zu richten, wenn er oder sie eine 
schriftliche Vollmacht vorgelegt hat. Ist ein 
Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte für 
mehrere Beteiligte bestellt, so genügt die Zu-
stellung eines Dokuments an ihn oder sie für 
alle Beteiligten.  
 

 (2) Einem oder einer Zustellungsbevoll-
mächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele 
Ausfertigungen oder Abschriften zuzustellen, 
wie Beteiligte vorhanden sind.  
 

 (3) Das zuzustellende Schriftstück an kirch-
liche Behörden oder Behörden im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes, 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, Rechtsanwälte oder 
Rechtsanwältinnen, Patentanwälte oder Pa-
tentanwältinnen, Notare oder Notarinnen, 
Steuerberater oder Steuerberaterinnen, 
Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer oder 
Wirtschaftsprüferinnen, vereidigte Buchprüfer 
oder Buchprüferinnen, Steuerberatungsgesell-
schaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
und Buchprüfungsgesellschaften kann auch 

auf andere Weise, auch elektronisch, gegen 
Empfangsbekenntnis zugestellt werden. Zum 
Nachweis der Zustellung genügt das mit 
Datum und Unterschrift versehene Empfangs-
bekenntnis, das an die Kirchenbehörde zu-
rückzusenden ist.  
 

§ 58 
Heilung von Zustellungsmängeln 

 
 Lässt sich die formgerechte Zustellung 
eines Dokuments nicht nachweisen oder ist es 
unter Verletzung zwingender Zustellungsvor-
schriften zugegangen, gilt es als in dem Zeit-
punkt zugestellt, in dem es dem oder der 
Empfangsberechtigten tatsächlich zugegan-
gen ist, im Fall des § 57 Absatz 3 in dem Zeit-
punkt, in dem der Empfänger oder die Emp-
fängerin das Empfangsbekenntnis zurückge-
sendet hat.  
 

§ 59 
Zustellung im Ausland 

 
 (1) Hält sich der Empfänger oder die Emp-
fängerin im Ausland auf und hat er oder sie 
keinen bekannten Aufenthaltsort im Inland 
oder keinen Empfangsbevollmächtigten oder 
keine Empfangsbevollmächtigte nach § 8, ist 
das zuzustellende Schriftstück im Ausland 
zuzustellen, sofern eine Anschrift bekannt ist, 
an die zugestellt werden kann.  
 
 (2) Eine Zustellung im Ausland erfolgt 
 
1. durch Einschreiben mit Rückschein, soweit 

die Zustellung von Dokumenten unmittel-
bar durch die Post oder  

 
2. durch Übermittlung elektronischer Doku-

mente nach § 2, soweit dies völkerrechtlich 
zulässig ist.  

 
 (3) Zum Nachweis der Zustellung genügt 
der Rückschein oder das Empfangsbekenntnis 
nach § 57 Absatz 3 Satz 2.  
 
 (4) Die Kirchenbehörde kann bei der Zu-
stellung nach Absatz 2 anordnen, dass die 
Person, an die zugestellt werden soll, inner-
halb einer angemessenen Frist einen Zustel-
lungsbevollmächtigten oder eine Zustellungs-
bevollmächtigte benennt, der oder die im In-
land wohnt oder dort einen Geschäftsraum 
hat. Wird kein Zustellungsbevollmächtigter 
oder keine Zustellungsbevollmächtigte be-
nannt, können spätere Zustellungen bis zur 
nachträglichen Benennung dadurch bewirkt 
werden, dass das Dokument unter der An-
schrift der Person, an die zugestellt werden 
soll, zur Post aufgegeben wird. Das Dokument 
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gilt am siebten Tag nach Aufgabe zur Post als 
zugestellt, wenn nicht feststeht, dass es den 
Empfänger oder die Empfängerin nicht oder 
zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat. Die 
Kirchenbehörde kann eine längere Frist be-
stimmen. In der Anordnung nach Satz 1 ist auf 
diese Rechtsfolge hinzuweisen. Zum Nach-
weis der Zustellung ist in den Akten zu ver-
merken, zu welcher Zeit und unter welcher 
Anschrift das Dokument zur Post gegeben 
wurde.  
 

§ 60 
Öffentliche Zustellung 

 

 (1) Die Zustellung kann durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen, wenn 
 
1. der Aufenthaltsort des Empfängers oder 

der Empfängerin unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder eine 
Vertreterin oder einen Zustellungsbevoll-
mächtigten oder eine Zustellungsbevoll-
mächtigte nicht möglich ist oder  

 
2. sie im Falle des § 59 nicht möglich ist oder 

keinen Erfolg verspricht.  
 
 Die Anordnung über die öffentliche Zustel-
lung trifft die Kirchenbehörde, die das Verwal-
tungsverfahren betreibt.  
 
 (2) Die öffentliche Zustellung erfolgt durch 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung an 
der Stelle, die von der obersten Kirchenbehör-
de hierfür allgemein bestimmt ist. Die Benach-
richtigung muss 
 
1. die Kirchenbehörde, für die zugestellt wird,  
 
2. den Namen und die letzte bekannte An-

schrift des Zustellungsadressaten oder der 
Zustellungsadressatin,  

 
3. das Datum und das Aktenzeichen des Do-

kuments sowie  
 
4. die Stelle, wo das Dokument eingesehen 

werden kann  
 
erkennen lassen. Die Benachrichtigung muss 
den Hinweis enthalten, dass das Dokument 
öffentlich zugestellt wird und Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Bei der Zustel-
lung einer Ladung muss die Benachrichtigung 
den Hinweis enthalten, dass das Dokument 
eine Ladung zu einem Termin enthält, dessen 
Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben 
kann. In den Akten ist zu vermerken, wann 
und wie die Benachrichtigung bekannt ge-

macht wurde. Das Dokument gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 

Teil VI 
Schlussvorschriften 

 
§ 61 

Überleitung von Verfahren 
 
 Bereits begonnene Verfahren sind nach 
den Vorschriften dieses Kirchengesetzes zu 
Ende zu führen.  
 

§ 62 
Inkrafttreten 

 
 (1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung 
für die Evangelische Kirche in Deutschland am 
1. Januar 2010 in Kraft.  
 
 (2) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung 
für die jeweilige Gliedkirche oder den jeweili-
gen gliedkirchlichen Zusammenschluss in 
Kraft, nachdem diese oder dieser die Zustim-
mung erklärt hat. Die Zustimmung ist jederzeit 
möglich. Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kir-
chengesetz in den jeweiligen Gliedkirchen 
oder dem jeweiligen gliedkirchlichen Zusam-
menschluss in Kraft tritt, bestimmt der Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland durch 
Verordnung. 
 

§ 63 
Außerkrafttreten 

 
 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse können dieses Kirchenge-
setz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft 
setzen. Der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland stellt durch Verordnung fest, 
dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchen-
gesetz jeweils außer Kraft getreten ist.  
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Disziplinargesetz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(DG.EKD) 
vom 28. Oktober 2009 
in der Fassung vom 

11. August 2010 
 

(ABl. EKD 2010 S. 263) 
 

 Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchen-
konferenz auf Grund des Artikels 10 Abs. 1 
und Abs. 2 Buchstabe a und des Artikels 10a 
Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe c der Grundord-
nung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
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§ 7 Ergänzende Anwendung des Verwal-

tungsverfahrensrechts und der Verwal-
tungsgerichtsordnung, Anfechtungsklage 
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schränkung 
 
§ 24 Einleitung eines Disziplinarverfahrens 
§ 25 Ausdehnung und Beschränkung 
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§ 34 Herausgabe von Unterlagen 
§ 35 Protokoll 
§ 36 Innerdienstliche Informationen 
§ 37 Abschließende Anhörung 
 
Kapitel 3 Abschlussentscheidung 
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gen, Spruchverfahren 
§ 40 Disziplinarverfügung 
§ 41 Erhebung der Disziplinarklage 
§ 42 Verfahren bei nachträglicher Entschei-

dung im staatlichen Straf- oder Bußgeld-
verfahren 

§ 43 Kostentragungspflicht 
 
Kapitel 4 Vorläufige Dienstenthebung und 

Einbehaltung von Bezügen 
 
§ 44 Zulässigkeit 
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§ 48 Zuständigkeit 
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richts 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 
Zweck kirchlicher Disziplinarverfahren 

 
 Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag zur 
Verkündigung des Evangeliums in Wort und 
Tat bestimmt. Das Verhalten der in der Kirche 
mitarbeitenden Menschen kann die Glaubwür-
digkeit der Kirche und ihrer Verkündigung be-
einträchtigen. Ein kirchliches Disziplinarverfah-
ren soll auf ein solches Verhalten reagieren 
und dazu beitragen, das Ansehen der Kirche, 
die Funktionsfähigkeit ihres Dienstes und eine 
auftragsgemäße Amtsführung zu sichern. 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
 (1) Dieses Kirchengesetz gilt für Amts-
pflichtverletzungen von Pfarrerinnen, Pfarrern, 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und 
anderen Personen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zu 
einem kirchlichen Dienstherrn stehen.  
 
 (2) Soweit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt ist, findet dieses Kirchengesetz auf 
folgende Personen entsprechende Anwen-
dung: 
 
1. Ordinierte, die nicht in einem Dienstverhält-

nis nach Absatz 1 stehen,  
 
2. Personen im Vorbereitungsdienst, die im 

Dienst eines kirchlichen Dienstherrn, aber 
nicht in einem Dienstverhältnis nach Ab-
satz 1 stehen.  
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 (3) Das Recht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse kann die Anwend-
barkeit dieses Kirchengesetzes für die in Ab-
satz 2 genannten Personen abweichend re-
geln und die Anwendbarkeit auch für sonstige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere 
für Personen, die mit der öffentlichen Verkün-
digung beauftragt sind, vorsehen. 
 
 (4) Dieses Kirchengesetz gilt auch für 
Amtspflichtverletzungen, die Personen, auf die 
dieses Gesetz anwendbar ist, in einem frühe-
ren kirchlichen Dienstverhältnis begangen ha-
ben. Ein Wechsel des kirchlichen Dienstherrn 
steht der Anwendung dieses Kirchengesetzes 
nicht entgegen. 
 
 (5) Kirchliche Dienstherren und kirchliche 
Anstellungsträger sind die Evangelische Kir-
che in Deutschland, die Gliedkirchen und die 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, über die die Evangelische 
Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder 
ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Auf-
sicht führt. Sie begründen kirchliche Dienstver-
hältnisse. 
 

§ 3 
Amtspflichten und Abgrenzungen 

 
 (1) Amtspflichten ergeben sich aus dem für 
die jeweilige Person geltenden Dienst-, Ar-
beits- oder Auftragsrecht. Personen im Sinne 
des  § 2 verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie 
innerhalb oder außerhalb des Dienstes 
schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten 
verstoßen. Pfarrerinnen, Pfarrer und andere 
Ordinierte verletzen ihre Amtspflicht auch, 
wenn sie schuldhaft gegen die in der Ordina-
tion begründeten Pflichten verstoßen. 
 
 (2) Eine Verletzung der Lehrverpflichtung 
ist keine Amtspflichtverletzung im Sinne die-
ses Kirchengesetzes. Dies schließt die Durch-
führung eines Disziplinarverfahrens nicht aus, 
wenn eine Amtspflichtverletzung im Zusam-
menhang mit einer Verletzung der Lehrver-
pflichtung begangen wurde.  
 
 (3) Seelsorge und Maßnahmen der Dienst-
aufsicht bleiben von der Einleitung eines Diszi-
plinarverfahrens unberührt. Seelsorgliches 
Handeln ist von Maßnahmen der Dienstauf-
sicht und des Disziplinarrechts zu trennen. 
 

§ 4 
Disziplinaraufsichtführende Stelle 

 
 (1) Disziplinaraufsichtführende Stelle für 
Personen in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis ist die nach dem Recht des 
jeweiligen Dienstherrn zuständige oberste 
Dienstbehörde. 
 

 (2) Disziplinaraufsichtführende Stelle für 
Ordinierte, denen bei Einleitung des Diszipli-
narverfahrens ein Auftrag zur regelmäßigen 
öffentlichen Wortverkündigung obliegt, ohne in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zu stehen, ist die Behörde, die in der Gliedkir-
che, zu deren Bereich der Anstellungsträger 
gehört, als oberste Dienstbehörde für Pfarre-
rinnen und Pfarrer bestimmt wurde.  
 

 (3) Disziplinaraufsichtführende Stelle für 
Ordinierte, denen bei Einleitung des Diszipli-
narverfahrens kein Auftrag zur regelmäßigen 
öffentlichen Wortverkündigung eines kirchli-
chen Dienstherrn oder Anstellungsträgers ob-
liegt, ist die oberste Dienstbehörde für Pfarre-
rinnen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren 
Bereich sie zuletzt einen Auftrag zur regelmä-
ßigen öffentlichen Wortverkündigung wahrge-
nommen haben. Ist nie ein Auftrag zur regel-
mäßigen öffentlichen Wortverkündigung über-
tragen worden, ist disziplinaraufsichtführende 
Stelle die oberste Dienstbehörde für Pfarrerin-
nen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren Be-
reich sie ordiniert wurden.  
 

 (4) Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse können je für ihren Be-
reich andere Zuständigkeitsregelungen treffen.  
 

§ 5 
Disziplinaraufsichtführende Stelle 

bei mehreren Ämtern 
 

 (1) Gegen eine Person, die zwei oder meh-
rere Ämter inne hat, die zueinander im Ver-
hältnis von Haupt- zu Nebenamt stehen, kann 
nur die disziplinaraufsichtführende Stelle ein 
Disziplinarverfahren einleiten, die für das 
Hauptamt zuständig ist.  
 

 (2) Hat eine Person zwei oder mehrere Äm-
ter oder Dienstaufträge inne, die nicht im Ver-
hältnis von Haupt- und Nebenamt stehen, so 
bestimmen die disziplinaraufsichtführenden 
Stellen der Ämter und Dienstaufträge, welche 
von ihnen die Funktion der disziplinaraufsicht-
führenden Stelle wahrnehmen soll. 
 

 (3) Die Zuständigkeiten nach § 4 und nach 
den Absätzen 1 und 2 werden durch eine Be-
urlaubung, eine Freistellung, eine Abordnung 
oder eine Zuweisung nicht berührt.  
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§ 6 
Amts- und Rechtshilfe 

 
 (1) Die Dienststellen und Kirchengerichte 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse leisten in Disziplinarverfahren einan-
der Amts- und Rechtshilfe.  
 
 (2) Alle vorgesetzten und aufsichtführenden 
Personen, Organe und Stellen einer Person 
im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes 
sind verpflichtet, der disziplinaraufsichtführen-
den Stelle Anhaltspunkte, die den Verdacht 
einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen, mit-
zuteilen und sie in Disziplinarangelegenheiten 
zu unterstützen. Dasselbe gilt für  
 
1. die disziplinaraufsichtführende Stelle der 

Gliedkirche, in deren Bereich eine ordinier-
te Person ohne regelmäßigen Dienstauf-
trag im Sinne des § 4 Abs. 3 wohnt,  

 
2. die disziplinaraufsichtführende Stelle eines 

Nebenamtes gemäß § 5 sowie für Perso-
nen, Organe und Stellen, die im Rahmen 
des Nebenamtes Vorgesetzte oder Auf-
sichtführende sind, und  

 
3. die vorgesetzten und aufsichtführenden 

Personen, Organe und Stellen einer be-
urlaubten, freigestellten, abgeordneten 
oder zugewiesenen Person im Sinne des  
§ 5 Abs. 3.  

 
 (3) Staatliche Amts- und Rechtshilfe, insbe-
sondere im Rahmen der Beweiserhebung, 
kann nach Maßgabe der jeweils anwendbaren 
staatskirchenrechtlichen Bestimmungen in 
Anspruch genommen werden. Das behördli-
che und gerichtliche Verfahren nach der Eröff-
nung des Disziplinarverfahrens nach diesem 
Kirchengesetz steht dem förmlichen Verfahren 
nach bisherigem Recht gleich. Verweigern 
Zeuginnen oder Zeugen ohne Vorliegen eines 
der in § 32 bezeichneten Gründe die Aussage, 
kann ein staatliches Gericht um die Verneh-
mung ersucht werden, soweit die jeweils an-
wendbaren staatskirchenrechtlichen Bestim-
mungen dies vorsehen. In dem Ersuchen sind 
der Gegenstand der Vernehmung darzulegen 
sowie die Namen und Anschriften der Beteilig-
ten anzugeben.  
 

§ 7 
Ergänzende Anwendung des 

Verwaltungsverfahrensrechts und der 
Verwaltungsgerichtsordnung, 

Anfechtungsklage 
 
 (1) Zur Ergänzung dieses Kirchengesetzes 
sind die Bestimmungen des Verwaltungsver-

fahrens- und -zustellungsgesetzes der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und der staat-
lichen Verwaltungsgerichtsordnung entspre-
chend anzuwenden, soweit sie nicht zu den 
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in Wi-
derspruch stehen oder soweit nicht in diesem 
Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen 
der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse etwas anderes bestimmt ist.  
 
 (2) Eines Vorverfahrens vor Erhebung der 
Klage gegen einen Verwaltungsakt nach Teil 3 
Kapitel 3 und 4 dieses Kirchengesetzes bedarf 
es nicht. 
 

§ 8 
Gebot der Beschleunigung 

 
 Disziplinarverfahren sind beschleunigt 
durchzuführen. 
 

Teil 2 
Disziplinarmaßnahmen 

 

§ 9 
Arten der Disziplinarmaßnahmen 

 
 (1) Disziplinarmaßnahmen sind: 
 
1. Verweis (§ 10), 
 
2. Geldbuße (§ 11), 
 
3. Kürzung der Bezüge (§ 12), 
 
4. Zurückstufung (§ 13), 
 
5. Amtsenthebung zur Versetzung auf eine 

andere Stelle (§ 14), 
 
6. Amtsenthebung unter Versetzung in den 

Wartestand (§ 15), 
 
7. Amtsenthebung unter Versetzung in den 

Ruhestand (§ 16), 
 
8. Entzug der Rechte aus der Ordination      

(§ 17),  
 
9. Entfernung aus dem Dienst (§ 18). 
 
 (2) Disziplinarmaßnahmen gegen Personen 
gemäß § 2 Abs. 1, die sich im Wartestand 
oder Ruhestand befinden, sind Verweis, Geld-
buße, Kürzung der Bezüge und Entfernung 
aus dem Dienst. Disziplinarmaßnahme gegen 
Personen im Wartestand ist auch die Verset-
zung in den Ruhestand. 
 
 (3) Disziplinarmaßnahmen gegen Personen 
im Dienstverhältnis auf Probe oder auf Wider-
ruf oder im Vorbereitungsdienst sind Verweis, 
Geldbuße und Kürzung der Bezüge. Ihre Ent-
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lassung wegen einer Amtspflichtverletzung 
regeln die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse durch ihre Dienst- und 
Anstellungsgesetze. 
 
 (4) Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinier-
te, die in einem privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnis stehen, sind Verweis, Geldbuße, Amts-
enthebung zur Versetzung auf eine andere 
Stelle und Entzug der Rechte aus der Ordina-
tion. Die Möglichkeit, arbeitsrechtliche Maß-
nahmen zu ergreifen, bleibt unberührt.  
 
 (5) Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinier-
te, die weder in einem besoldeten öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis noch 
in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 
stehen, sind Verweis, Geldbuße, Entzug der 
Rechte aus der Ordination und Entfernung aus 
dem Dienst.  
 

§ 10 
Verweis 

 
 Der Verweis ist der schriftliche Tadel eines 
bestimmten Verhaltens. Missbilligende Äuße-
rungen im Rahmen der Dienstaufsicht sind 
keine Disziplinarmaßnahmen. 
 

§ 11 
Geldbuße 

 
 Die Geldbuße kann bis zur Höhe der mo-
natlichen Bezüge im Sinne des § 12 Abs. 1 
zugunsten des Dienstherrn auferlegt werden. 
Wird keine der genannten Leistungen bezo-
gen, darf die Geldbuße bis zu dem Betrag von 
500 Euro auferlegt werden. Die Geldbuße 
kann - auch in Teilbeträgen - durch Aufrech-
nung von den Bezügen einbehalten werden. 
 

§ 12 
Kürzung der Bezüge 

 
 (1) Die Kürzung der Bezüge ist die bruch-
teilmäßige Verminderung der monatlichen 
Dienstbezüge, der Anwärterbezüge, des War-
tegeldes oder des Ruhegehaltes (Bezüge) um 
höchstens ein Fünftel auf längstens fünf Jah-
re. Sie erstreckt sich auf alle Ämter, die die 
beschuldigte Person bei Eintritt der Unanfecht-
barkeit der Entscheidung inne hat. Versor-
gungsansprüche aus früheren kirchlichen oder 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen blei-
ben von der Kürzung der Bezüge unberührt. 
 
 (2) Die Kürzung der Bezüge beginnt mit 
dem Kalendermonat, der auf den Eintritt der 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung folgt. Im 
Falle des Wechsels zwischen aktivem Dienst, 
Warte- oder Ruhestand vor Eintritt der Unan-

fechtbarkeit oder während der Dauer der Kür-
zung werden die hieraus jeweils zustehenden 
Bezüge für den restlichen Zeitraum entspre-
chend gekürzt. Sterbegeld sowie Witwen- und 
Waisengeld werden nicht gekürzt.  
 
 (3) Die Kürzung der Bezüge wird während 
einer Beurlaubung ohne Bezüge gehemmt. 
Der Kürzungsbetrag kann jedoch für die Dauer 
der Beurlaubung an den Dienstherrn entrichtet 
werden; die Dauer der Kürzung der Bezüge 
nach der Beendigung der Beurlaubung verrin-
gert sich entsprechend. 
 
 (4) Solange die Bezüge gekürzt werden, ist 
eine Beförderung unzulässig. Der Zeitraum 
kann in der Entscheidung abgekürzt werden, 
sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Dis-
ziplinarverfahrens angezeigt ist. 
 
 (5) Die Rechtsfolgen der Kürzung der Be-
züge erstrecken sich auch auf ein neues öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis bei einem 
anderen kirchlichen Dienstherrn. Hierbei steht 
bei Anwendung des Absatzes 4 die Einstel-
lung oder Anstellung in einem höheren als 
dem bisherigen Amt der Beförderung gleich. 
 

§ 13 
Zurückstufung 

 
 (1) Die Zurückstufung ist die Versetzung in 
ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem 
Endgrundgehalt. Sie hat den Verlust aller 
Rechte aus dem bisherigen Amt einschließlich 
der damit verbundenen Bezüge und der Be-
fugnis, die bisherige Amtsbezeichnung zu füh-
ren, zur Folge. Soweit in der Entscheidung 
nichts anderes bestimmt ist, enden mit der 
Zurückstufung auch die Ehrenämter und die 
Nebentätigkeiten, die im Zusammenhang mit 
dem bisherigen Amt oder auf Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung einer vorgesetzten 
oder aufsichtführenden Person oder der 
obersten Dienstbehörde übernommen wurden.  
 
 (2) Die Bezüge aus dem neuen Amt wer-
den von dem Kalendermonat an gezahlt, der 
dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ent-
scheidung folgt. Im Falle des Ruhestandes vor 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung bestim-
men sich die Versorgungsbezüge nach der in 
der Entscheidung festgesetzten Besoldungs-
gruppe. 
 
 (3) Eine Beförderung ist frühestens fünf 
Jahre nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der 
Entscheidung zulässig. Der Zeitraum kann in 
der Entscheidung verkürzt werden, sofern dies 
im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarver-
fahrens angezeigt ist. 
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 (4) Die Rechtsfolgen der Zurückstufung 
erstrecken sich auch auf ein neues kirchliches 
Dienstverhältnis auch bei einem anderen 
kirchlichen Dienstherrn. Hierbei steht bei An-
wendung des Absatzes 3 die Einstellung oder 
Anstellung in einem höheren Amt als dem, in 
welches zurückgestuft wurde, der Beförderung 
gleich. 
 

§ 14 
Amtsenthebung zur Versetzung  

auf eine andere Stelle 
 
 (1) Die Amtsenthebung zur Versetzung auf 
eine andere Stelle bewirkt den Verlust der 
übertragenen Stelle. In der Entscheidung wird 
bestimmt, ob mit der Amtsenthebung der Ver-
lust eines Aufsichtsamtes oder kirchenleiten-
den Amtes verbunden ist. § 13 Abs. 1 Satz 3 
gilt entsprechend. Der Dienstherr kann auf-
grund der Amtsenthebung auch eine Stelle bei 
einem anderen kirchlichen Dienstherrn dersel-
ben obersten Dienstbehörde übertragen, ohne 
dass es der Zustimmung der amtsenthobenen 
Person bedarf. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern 
ist die Übertragung einer Pfarrstelle in der bis-
herigen Kirchengemeinde ausgeschlossen. 
 
 (2) In der Entscheidung über die Amtsent-
hebung zur Versetzung auf eine andere Stelle 
kann festgestellt werden, dass die ausgespro-
chene Versetzung bereits durch einen zuvor 
erfolgten Stellenwechsel als vollzogen gilt.  
 
 (3) Ist die Versetzung auf eine andere Stel-
le nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ent-
scheidung nicht möglich, so tritt die amtsent-
hobene Person nach Ablauf von sechs Mona-
ten in den Wartestand. Die disziplinaraufsicht-
führende Stelle stellt diese Rechtsfolge fest. 
Der Beschluss ist unanfechtbar. Der Dienst-
herr bleibt verpflichtet, der amtsenthobenen 
Person eine andere Stelle zu übertragen. 
 
 (4) Hat die Entscheidung den Verlust eines 
Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes 
bestimmt, so sind der Berechnung des Warte-
geldes entsprechend verringerte Bezüge zu 
Grunde zu legen. 
 
 (5) Das Recht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse kann die Disziplinar-
maßnahme der Amtsenthebung zur Verset-
zung auf eine andere Stelle ausschließen. 
 

§ 15 
Amtsenthebung unter Versetzung 

 in den Wartestand 
 
 (1) Die Amtsenthebung unter Versetzung in 
den Wartestand bewirkt den Verlust der über-

tragenen Stelle einschließlich eines etwa be-
kleideten Aufsichtsamtes oder kirchenleiten-
den Amtes und die Versetzung in den Warte-
stand. § 13 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 2 gel-
ten entsprechend.  
 
 (2) Die Entscheidung kann bestimmen, 
dass vor Ablauf einer Frist von höchstens fünf 
Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der 
Entscheidung eine neue Stelle nicht übertra-
gen werden darf.  
 
 (3) Mit Beginn des Kalendermonats, der 
dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
folgt, erhält die amtsenthobene Person ein 
Wartegeld in Höhe von achtzig vom Hundert 
des gesetzlichen Wartegeldes. Mit der erneu-
ten Übertragung einer Stelle, spätestens je-
doch nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Rechtskraft der Entscheidung, erhält sie die 
üblichen Bezüge.  
 
 (4) Wird die amtsenthobene Person aus 
dem Wartestand in den Ruhestand versetzt, 
darf ihr Ruhegehalt bis zum Ablauf von fünf 
Jahren nach Rechtskraft der Entscheidung, 
längstens aber bis zur Vollendung des für sie 
maßgeblichen gesetzlichen Ruhestandsalters 
den Betrag nach Absatz 3 nicht übersteigen. 
Satz 1 gilt entsprechend bei Versetzung in den 
Ruhestand vor Rechtskraft der Entscheidung. 
Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld 
werden nicht gekürzt. 
 
 (5) Das Recht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse kann die Disziplinar-
maßnahme der Amtsenthebung unter Verset-
zung in den Wartestand ausschließen. 
 

§ 16 
Amtsenthebung unter Versetzung 

 in den Ruhestand 
 
 (1) Die Amtsenthebung unter Versetzung in 
den Ruhestand bewirkt den Verlust der über-
tragenen Stelle einschließlich eines etwa be-
kleideten Aufsichtsamtes oder kirchenleiten-
den Amtes und die Versetzung in den Ruhe-
stand. § 13 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 2 gel-
ten entsprechend.  
 
 (2) Mit Beginn des Kalendermonats, der 
dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
folgt, erhält die amtsenthobene Person ein 
Ruhegehalt in Höhe von achtzig vom Hundert 
des gesetzlichen Ruhegehaltes unter Berück-
sichtigung des gesetzlichen Versorgungsab-
schlages bei Eintritt in den Ruhestand vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze, mindestens 
aber in Höhe des Mindestruhegehaltes. Ster-
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begeld sowie Witwen- und Waisengeld wer-
den nicht gekürzt 
 
 (3) Wird die beschuldigte Person vor 
Rechtskraft der Entscheidung in den Ruhe-
stand versetzt, so gelten die Bestimmungen 
des Absatzes 2 entsprechend. 
 

§ 17 
Entzug der Rechte aus der Ordination 

 

 (1) Der Entzug der Rechte aus der Ordina-
tion bewirkt den Verlust des Auftrags und des 
Rechts zur öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung sowie des Rechts, die 
Amtskleidung zu tragen und kirchliche Amts-
bezeichnungen oder Titel zu führen.  
 
 (2) Der Entzug der Rechte aus der Ordina-
tion kann gegen Personen in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis nicht als selbstän-
dige Disziplinarmaßnahme verhängt werden.  
 
 (3) Ein privatrechtliches Dienst- oder Auf-
tragsverhältnis, für dessen Begründung die 
Ordination Voraussetzung war, ist nach dem 
Entzug der Rechte aus der Ordination unver-
züglich zu beenden. Der Entzug der Rechte 
aus der Ordination ist ein wichtiger Grund zur 
außerordentlichen Kündigung.  
 
 (4) Die Vorschriften des Pfarrdienstrechts 
über den Umgang mit den Rechten aus der 
Ordination bleiben unberührt. 
 

§ 18 
Entfernung aus dem Dienst 

 

 (1) Mit der Entfernung aus dem Dienst en-
den das Dienst- oder Auftragsverhältnis und 
alle damit verbundenen Nebentätigkeiten im 
kirchlichen Dienst. Die Entfernung aus dem 
Dienst hat den Entzug der Rechte aus der 
Ordination und den Verlust sämtlicher Ansprü-
che aus dem Dienstverhältnis einschließlich 
des Anspruchs auf Versorgung zur Folge. § 13 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Wer aus dem 
Dienst entfernt wurde, kann einen Unterhalts-
beitrag nach Maßgabe der §§ 81 und 82 erhal-
ten.  
 
 (2) Die Zahlung der Bezüge wird mit dem 
Ende des Kalendermonats eingestellt, in dem 
die Entscheidung unanfechtbar wird.  
 
 (3) Wer aus dem Dienst entfernt wurde, 
darf nicht wieder in ein öffentlich-rechtliches 
oder privatrechtliches Dienst- oder Auftrags-
verhältnis bei einem kirchlichen Dienstherrn 
oder Anstellungsträger berufen werden. 

§ 19 
Nebenmaßnahmen 

 
 (1) Neben einer Disziplinarmaßnahme 
kann, vorbehaltlich entgegenstehender Be-
stimmungen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse für die Dauer von 
bis zu fünf Jahren, in Fällen besonderer Wie-
derholungsgefahr auch länger, ganz oder teil-
weise untersagt werden, 
 
1. eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbe-

schäftigung oder ein öffentliches oder 
kirchliches Ehrenamt) auszuüben und 

 
2. in bestimmten Teilbereichen des Dienstes 

tätig zu sein, insbesondere im Rahmen der 
dienstlichen Tätigkeit fremde Gelder zu 
verwalten oder den Vorsitz und die Ge-
schäftsführung in Organen und Leitungs-
gremien wahrzunehmen.  

 
 In Fällen besonderer Wiederholungsgefahr 
kann das Disziplinargericht abweichend von   
§ 23 Abs. 1 eine längere Frist bis zum Eintritt 
des Verwertungsverbots bestimmen. 
 
 (2) Ordinierten Personen ohne öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis oder im Warte- 
oder Ruhestand können neben einer Diszipli-
narmaßnahme vorbehaltlich entgegenstehen-
der Bestimmungen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, der Gliedkirchen oder glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse für die Dauer 
von bis zu fünf Jahren, in Fällen besonderer 
Wiederholungsgefahr auch länger, ganz oder 
teilweise Beschränkungen in der Ausübung 
von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung, 
zum Führen der Amtsbezeichnung und etwai-
ger kirchlicher Titel und zum Tragen der Amts-
kleidung auferlegt werden. 
 

§ 20 
Bemessung der Disziplinarmaßnahme 

 
 (1) Die Entscheidung über eine Disziplinar-
maßnahme ergeht unter Berücksichtigung des 
Zwecks eines kirchlichen Disziplinarverfahrens 
nach pflichtgemäßem Ermessen. Sie ist nach 
der Schwere der Amtspflichtverletzung zu be-
messen.  
 
 (2) Bei der Bemessung einer Disziplinar-
maßnahme sollen insbesondere angemessen 
berücksichtigt werden: 
 
1. das Persönlichkeitsbild der beschuldigten 

Person und ihr Verhalten während des Dis-
ziplinarverfahrens,  
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2. ihr bisheriges dienstliches und außer-
dienstliches Verhalten, 

 
3. der Umfang, in dem die beschuldigte Per-

son das Vertrauen des Dienstherrn in die 
Amtsführung, die Glaubwürdigkeit der 
Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags 
und das Ansehen der Kirche beeinträchtigt 
hat, 

 
4. die besonderen dienstrechtlichen Verhält-

nisse einer Beurlaubung oder Freistellung, 
sowie des Warte- oder Ruhestandes. 

 
 (3) Wer durch eine schwere Amtspflichtver-
letzung das Vertrauen des Dienstherrn in die 
Amtsführung endgültig verloren hat oder wes-
sen Verbleiben im Dienst geeignet wäre, der 
Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirch-
lichen Auftrages oder dem Ansehen der Kir-
che erheblich zu schaden, ist aus dem Dienst 
zu entfernen. 
 

§ 21 
Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen 

nach staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren 
 
 (1) Ist in einem staatlichen Straf- oder Buß-
geldverfahren unanfechtbar eine Strafe, Geld-
buße oder Ordnungsmaßnahme verhängt wor-
den oder kann eine Tat nach den Bestimmun-
gen der Strafprozessordnung nach der Erfül-
lung von Auflagen und Weisungen nicht mehr 
als Vergehen verfolgt werden, darf wegen 
desselben Sachverhalts ein Verweis, eine 
Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge nur 
ausgesprochen werden, wenn dies zusätzlich 
erforderlich ist, um die beschuldigte Person 
zur Pflichterfüllung anzuhalten. 
 
 (2) Nach einem rechtskräftigen Freispruch 
in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldver-
fahren darf wegen des Sachverhalts, der 
Gegenstand dieser Entscheidung war, eine 
Disziplinarmaßnahme nur ausgesprochen 
werden, wenn der Sachverhalt eine Amts-
pflichtverletzung darstellt, ohne den Tatbe-
stand einer Straf- oder Bußgeldvorschrift zu 
erfüllen. 
 

§ 22 
Disziplinarmaßnahmeverbot  

wegen Zeitablaufs 
 
 (1) Sind seit der Vollendung einer Amts-
pflichtverletzung mehr als vier Jahre vergan-
gen, darf ein Verweis, eine Geldbuße oder 
eine Kürzung der Bezüge nicht mehr ausge-
sprochen werden. 
 
 (2) Die Frist des Absatzes 1 beginnt erneut, 
wenn  

1. ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder 
ausgedehnt oder 

 
2. eine Disziplinarklage oder Nachtragsdiszi-

plinarklage erhoben wird oder  
 
3. Ermittlungen gegen eine Person im Dienst-

verhältnis auf Probe, auf Widerruf oder im 
Vorbereitungsdienst angeordnet oder aus-
gedehnt werden wegen eines Verhaltens, 
das im Dienstverhältnis auf Lebenszeit 
mindestens eine Zurückstufung oder Amts-
enthebung zur Versetzung auf eine andere 
Stelle zur Folge hätte. 

 
 (3) Die Frist des Absatzes 1 ist für die Dau-
er des gerichtlichen Disziplinarverfahrens, für 
die Dauer einer Aussetzung des Disziplinar-
verfahrens nach § 29 oder für die Dauer einer 
gesetzlich vorgesehenen Beteiligung der Mit-
arbeiter- oder Pfarrvertretung gehemmt. Ist vor 
Ablauf der Frist wegen desselben Sachver-
halts ein Lehrbeanstandungsverfahren, ein 
Verfahren wegen mangelnder Gedeihlichkeit 
des Wirkens oder ein staatliches Straf- oder 
Bußgeldverfahren eingeleitet oder eine Klage 
aus dem Dienstverhältnis erhoben worden, ist 
die Frist für die Dauer dieses Verfahrens ge-
hemmt. 
 

§ 23 
Verwertungsverbot, Entfernung 

 aus der Personalakte 
 
 (1) Ein Verweis, eine Geldbuße, eine Kür-
zung der Bezüge und eine Zurückstufung dür-
fen, unbeschadet des § 19 Abs. 1 Satz 2, 
nach vier Jahren bei weiteren Disziplinarmaß-
nahmen und bei sonstigen Personalmaßnah-
men nicht mehr berücksichtigt werden 
(Verwertungsverbot). Die Person, gegen die 
sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, gilt 
nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als 
von der Disziplinarmaßnahme nicht betroffen. 
 
 (2) Die Frist für das Verwertungsverbot be-
ginnt, sobald die Entscheidung über die Diszi-
plinarmaßnahme unanfechtbar ist. Sie endet 
nicht, solange gegen die Person, gegen die 
sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, 
 
1. ein staatliches Strafverfahren oder ein Dis-

ziplinarverfahren nicht unanfechtbar abge-
schlossen ist,  

 
2. eine andere Disziplinarmaßnahme berück-

sichtigt werden darf, 
 
3. eine Entscheidung über die Kürzung der 

Bezüge noch nicht vollstreckt ist,  
 
4. ein gerichtliches Verfahren über die Been-

digung des Dienstverhältnisses, die Verset-



223 

zung in den Ruhestand oder über die Gel-
tendmachung von Schadenersatz anhän-
gig ist oder 

 
5. eine Nebenmaßnahme nach § 19 Abs. 1 

wirksam ist.  
 
 (3) Eintragungen in der Personalakte über 
die Disziplinarmaßnahme sind nach Eintritt 
des Verwertungsverbots auf Antrag der Per-
son, gegen die sich das Disziplinarverfahren 
gerichtet hat, zu entfernen und zu vernichten.  
 
 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend für Disziplinarvorgänge, die nicht zu 
einer Disziplinarmaßnahme geführt haben. Die 
Frist für das Verwertungsverbot beträgt vier 
Jahre. Die Frist beginnt mit dem Eintritt der 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung, die das 
Disziplinarverfahren abschließt, im Übrigen mit 
dem Tag, an dem die disziplinaraufsichtfüh-
rende Stelle zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte erhält, die den Verdacht einer Amts-
pflichtverletzung rechtfertigen. 
 

Teil 3 
Behördliches Disziplinarverfahren 

 

Kapitel 1 
Einleitung, Ausdehnung und Beschränkung 

 

§ 24 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens 

 

 (1) Liegen zureichende tatsächliche An-
haltspunkte vor, die den Verdacht einer Amts-
pflichtverletzung begründen, so ist die diszipli-
naraufsichtführende Stelle verpflichtet, ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten. Die Einleitung 
ist aktenkundig zu machen. 
 
 (2) Die Person, gegen die sich ein Diszipli-
narverfahren richten kann, kann bei der obers-
ten kirchlichen Dienstbehörde die Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst 
beantragen, um sich von dem Verdacht einer 
Amtspflichtverletzung zu entlasten. Der Antrag 
darf nur abgelehnt werden, wenn keine zurei-
chenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorlie-
gen, die den Verdacht einer Amtspflichtverlet-
zung rechtfertigen. Die Entscheidung ist der 
betroffenen Person mitzuteilen. 
 
 (3) Ist zu erwarten, dass nach den §§ 21 
und 22 eine Disziplinarmaßnahme nicht in 
Betracht kommt, wird ein Disziplinarverfahren 
nicht eingeleitet. Die Gründe sind aktenkundig 
zu machen und der Person, gegen die sich 
das Disziplinarverfahren gerichtet hätte, be-
kannt zu geben. 

§ 25 
Ausdehnung und Beschränkung 

 
 (1) Das Disziplinarverfahren kann bis zum 
Erlass einer Entscheidung nach den §§ 38 bis 
41 auf neue Handlungen ausgedehnt werden, 
die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung 
begründen. Die Ausdehnung ist aktenkundig 
zu machen und der beschuldigten Person mit-
zuteilen. 
 
 (2) Das Disziplinarverfahren kann bis zum 
Erlass einer Entscheidung nach den §§ 38 bis 
41 beschränkt werden, indem solche Handlun-
gen ausgeschieden werden, die für die Art und 
Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnah-
me voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen. 
Die Beschränkung ist aktenkundig zu machen 
und der beschuldigten Person mitzuteilen. Die 
ausgeschiedenen Handlungen können nicht 
wieder in das Disziplinarverfahren einbezogen 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen für 
die Beschränkung entfallen nachträglich. Wer-
den die ausgeschiedenen Handlungen nicht 
wieder einbezogen, können sie nach dem un-
anfechtbaren Abschluss des Disziplinarverfah-
rens nicht Gegenstand eines neuen Diszipli-
narverfahrens sein. 
 

Kapitel 2 
Durchführung 

 

§ 26 
Unterrichtung, Belehrung und Anhörung 

 
 (1) Die Person, gegen die sich das Diszipli-
narverfahren richtet, ist über die Einleitung des 
Disziplinarverfahrens unverzüglich zu unter-
richten, sobald dies ohne Gefährdung der Auf-
klärung des Sachverhalts möglich ist. Hierbei 
ist ihr zu eröffnen, welche Amtspflichtverlet-
zung ihr zur Last gelegt wird. Es ist gleichzei-
tig darauf hinzuweisen, dass es ihr freisteht, 
sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusa-
gen und sich jederzeit einer beistehenden 
oder bevollmächtigten Person gemäß § 27 zu 
bedienen.  
 
 (2) Die beschuldigte Person und die beiste-
henden oder bevollmächtigten Personen ha-
ben ein Recht auf Einsicht in die Akten des 
Disziplinarverfahrens und die beigezogenen 
Schriftstücke sowie ein Recht auf Unterrich-
tung über die Erhebung und Speicherung per-
sonenbezogener Daten für diese Akten, so-
weit dies ohne Gefährdung des Ermittlungs-
zwecks möglich ist.  
 
 (3) Für die Abgabe einer schriftlichen Äu-
ßerung wird eine Frist von einem Monat und 
für die Abgabe der Erklärung, sich mündlich 
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äußern zu wollen, eine Frist von zwei Wochen 
gesetzt. Ist die beschuldigte Person aus zwin-
genden Gründen gehindert, eine Frist nach 
Satz 1 einzuhalten oder einer Ladung zur 
mündlichen Verhandlung Folge zu leisten, und 
hat sie dies unverzüglich mitgeteilt, ist die 
maßgebliche Frist zu verlängern oder erneut 
zu laden. Zur Feststellung, ob zwingende 
Gründe vorliegen, kann ein amts- oder ver-
trauensärztliches Gutachten angefordert wer-
den. Die Fristsetzungen und Ladungen sind 
zuzustellen. 
 
 (4) Ist die nach Absatz 1 Satz 2 und 3 vor-
geschriebene Belehrung unterblieben oder 
unrichtig erfolgt, darf die Aussage der beschul-
digten Person nicht zu ihrem Nachteil verwer-
tet werden. 
 

§ 27 
Beistände und Bevollmächtigte 

 
 (1) Die Person, gegen die sich das Diszipli-
narverfahren richtet, kann sich im Disziplinar-
verfahren beistehender und bevollmächtigter 
Personen bedienen.  
 
 (2) Als beistehende und bevollmächtigte 
Personen kann die disziplinaraufsichtführende 
Stelle höchstens insgesamt zwei Personen 
zulassen. Beide müssen einer Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland angehö-
ren und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. 
Wer die Dienstaufsicht über die beschuldigte 
Person führt oder geführt hat, darf nicht Bei-
stand oder bevollmächtigte Person sein. 
 
 (3) Gegen die Nichtzulassung als Beistand 
oder bevollmächtigte Person durch die diszipli-
naraufsichtführende Stelle ist die Beschwerde 
zum Disziplinargericht zulässig, über die das 
vorsitzende Mitglied abschließend entschei-
det. 
 
 (4) Beistände und Bevollmächtigte sind 
verpflichtet, über Kenntnisse, die sie bei Wahr-
nehmung dieser Tätigkeit erlangen, Ver-
schwiegenheit zu bewahren. 
 

§ 28 
Pflicht zur Durchführung von  

Ermittlungen, Ausnahmen 
 
 (1) Zur Aufklärung des Sachverhalts sind 
die erforderlichen Ermittlungen durchzuführen. 
Dabei sind die belastenden, die entlastenden 
und die Umstände zu ermitteln, die für die Be-
messung einer Disziplinarmaßnahme bedeut-
sam sind. 
 
 (2) Von Ermittlungen ist abzusehen, soweit 
der Sachverhalt auf Grund der tatsächlichen 

Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils in 
einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfah-
ren oder in einem verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren, durch das über den Verlust der 
Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom 
Dienst entschieden worden ist, feststeht. Von 
Ermittlungen kann auch abgesehen werden, 
soweit der Sachverhalt auf Grund eines ande-
ren gesetzlich geordneten Verfahrens oder auf 
sonstige Weise aufgeklärt ist. 
 

§ 29 
Zusammentreffen von Disziplinarverfahren  

mit staatlichen Strafverfahren oder  
anderen Verfahren, Aussetzung 

 
 (1) Ist gegen die beschuldigte Person we-
gen des Sachverhalts, der dem Disziplinarver-
fahren zugrunde liegt, das Ermittlungsverfah-
ren einer staatlichen Strafverfolgungsbehörde 
eröffnet oder die öffentliche Klage im staatli-
chen Strafverfahren erhoben worden, kann 
das Disziplinarverfahren ausgesetzt werden. 
Das Disziplinarverfahren kann auch ausge-
setzt werden, wenn in einem anderen gesetz-
lich geordneten Verfahren über eine Frage zu 
entscheiden ist, deren Beurteilung für die Ent-
scheidung im Disziplinarverfahren von wesent-
licher Bedeutung ist. 
 
 (2) Ein ausgesetztes Disziplinarverfahren 
kann jederzeit von Amts wegen fortgesetzt 
werden. 
 

§ 30 
Bindung an tatsächliche Feststellungen 

 aus staatlichen Strafverfahren oder 
 anderen Verfahren 

 
 (1) Die tatsächlichen Feststellungen eines 
rechtskräftigen Urteils im staatlichen Straf- 
oder Bußgeldverfahren sind im Disziplinarver-
fahren, das denselben Sachverhalt zum 
Gegenstand hat, bindend. Dasselbe gilt für 
tatsächliche Feststellungen in verwaltungsge-
richtlichen Verfahren, in denen über den Ver-
lust der Bezüge bei schuldhaftem Fernbleiben 
vom Dienst entschieden worden ist. 
 
 (2) Die in einem anderen gesetzlich geord-
neten Verfahren getroffenen tatsächlichen 
Feststellungen sind nicht bindend, können 
aber der Entscheidung im Disziplinarverfahren 
ohne nochmalige Prüfung zugrunde gelegt 
werden. 
 

§ 31 
Beweiserhebung 

 
 (1) Die erforderlichen Beweise sind zu er-
heben. Hierbei können insbesondere 
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1. schriftliche dienstliche Auskünfte eingeholt 
werden, 

 
2. Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige 

vernommen oder ihre schriftliche Äußerung 
eingeholt werden, 

 

3. Urkunden und Akten beigezogen werden 
sowie 

 

4. der Augenschein eingenommen werden. 
 

 (2) Niederschriften oder Aufzeichnungen 
über Aussagen von Personen, die schon in 
einem anderen gesetzlich geordneten Verfah-
ren vernommen worden sind, sowie Nieder-
schriften über einen richterlichen Augenschein 
können ohne erneute Beweiserhebung ver-
wertet werden. 
 

 (3) Über einen Beweisantrag der beschul-
digten Person ist nach pflichtgemäßem Er-
messen gemäß seiner Bedeutung für die Tat- 
oder Schuldfrage oder für die Bemessung der 
Art und Höhe einer Disziplinarmaßnahme zu 
entscheiden. Er kann insbesondere abgelehnt 
werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach den 
Bestimmungen der Strafprozessordnung vor-
liegt. 
 

 (4) Beteiligte und befragte Personen sind 
vor einer Vernehmung darauf hinzuweisen, 
dass die Niederschriften oder Aufzeichnungen 
im gerichtlichen Disziplinarverfahren verwertet 
werden können. 
 

 (5) Der beschuldigten Person und ihrer bei-
stehenden oder bevollmächtigten Person ist 
Gelegenheit zu geben, an der Vernehmung 
von Zeuginnen, Zeugen und Sachverständi-
gen sowie an der Einnahme des Augen-
scheins teilzunehmen und hierbei sachdienli-
che Fragen zu stellen. Zur Wahrung schutz-
würdiger Interessen von Zeuginnen und Zeu-
gen oder zur Sicherung des Untersuchungs-
zwecks kann die beschuldigte Person für die 
Dauer der Vernehmung von der Teilnahme an 
der Vernehmung ausgeschlossen oder die 
Vernehmung an einem anderen Ort angeord-
net werden. Die Entscheidung ist unanfecht-
bar. Der ausgeschlossenen beschuldigten 
Person ist das Ergebnis der Vernehmung mit-
zuteilen. Die Vernehmung an einem anderen 
Ort wird den übrigen an der Vernehmung Be-
teiligten zeitgleich in Bild und Ton übertragen. 
Ihr Recht, Fragen zu stellen, bleibt unberührt. 
Eine beistehende oder bevollmächtigte Person 
kann nur aus zwingenden Gründen, insbeson-
dere wegen ungebührlichen Verhaltens, aus-
geschlossen werden. 

 (6) Ein schriftliches Gutachten ist der be-
schuldigten Person und ihrer beistehenden 
oder bevollmächtigten Person zugänglich zu 
machen, soweit nicht zwingende Gründe dem 
entgegenstehen. 
 
 (7) Mit Rücksicht auf die zu erwartende 
Bedeutung einer Aussage kann die disziplinar-
aufsichtführende Stelle die zuständige Diszipli-
narkammer um die Vernehmung einer Zeugin, 
eines Zeugen oder von Sachverständigen er-
suchen. Die Vernehmung kann durch das vor-
sitzende Mitglied als Einzelrichterin oder Ein-
zelrichter erfolgen. 
 

§ 32 
Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige 

 
 (1) Zeuginnen und Zeugen sind zur Aussa-
ge und Sachverständige zur Erstattung von 
Gutachten verpflichtet. Die Bestimmungen der 
Strafprozessordnung über Zeuginnen, Zeugen 
und Sachverständige, insbesondere über 
Zeugnisverweigerungsrechte, gelten entspre-
chend.  
 
 (2) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind 
ferner berechtigt 
 
1. Personen, die einen bestimmten kirchli-

chen Seelsorgeauftrag erhalten haben, 
über das, was ihnen in der Eigenschaft als 
Seelsorgerin oder Seelsorger anvertraut 
worden oder bekannt geworden ist, 

 
2. Beraterinnen und Berater in einer Stelle für 

besondere Beratungsaufgaben, die von 
einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts anerkannt ist, über 
das, was ihnen in der Eigenschaft als Bera-
terin oder Berater anvertraut worden oder 
bekannt geworden ist, 

 
3. Zeugenbeistände, Beistände und Bevoll-

mächtigte nach diesem Kirchengesetz über 
das, was ihnen in dieser Eigenschaft an-
vertraut worden oder bekannt geworden 
ist. 

 
 (3) Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre 
Gehilfinnen und Gehilfen und die Personen 
gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an 
der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über 
die Ausübung des Rechts dieser Hilfsperso-
nen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden 
die in Absatz 2 Genannten, es sei denn, dass 
diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht 
herbeigeführt werden kann. 
 

 (4) Die in den Absätzen 2 und 3 Genannten 
dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie 
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von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
entbunden sind. Die Bestimmungen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
über das Beicht- und Seelsorgegeheimnis 
bleiben unberührt. 
 
 (5) Die in den Absätzen 2 und 3 bezeichne-
ten Personen sind vor jeder Vernehmung über 
ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses 
zu belehren. 
 

§ 33 
Zeugenbeistand, Auskunft an Betroffene 

 
 (1) Zeuginnen und Zeugen können sich bei 
ihrer Vernehmung von einem Zeugenbeistand 
begleiten lassen. Der Zeugenbeistand kann 
für sie Fragen beanstanden oder gemäß § 31 
Abs. 5 den Ausschluss einer Person beantra-
gen. 
 
 (2) Der Zeugenbeistand ist verpflichtet, 
über die Kenntnisse, die er bei Wahrnehmung 
seiner Tätigkeit als Zeugenbeistand erlangt, 
Verschwiegenheit zu bewahren. 
 
 (3) Die disziplinaraufsichtführende Stelle 
kann den von einer Amtspflichtverletzung be-
troffenen Personen und kirchlichen Dienststel-
len auf Antrag Auskunft über den Stand und 
das Ergebnis eines Disziplinarverfahrens ge-
ben, soweit dies ohne Gefährdung des Ermitt-
lungszwecks möglich ist und schutzwürdige 
Interessen der beschuldigten Person nicht 
entgegenstehen. 
 

§ 34 
Herausgabe von Unterlagen 

 
 Die beschuldigte Person hat Schriftstücke, 
Zeichnungen, bildliche Darstellungen und Auf-
zeichnungen einschließlich technischer Auf-
zeichnungen, die einen dienstlichen Bezug 
aufweisen, auf Verlangen für das Disziplinar-
verfahren zur Verfügung zu stellen. Die Diszi-
plinarkammer kann auf Antrag der disziplinar-
aufsichtführenden Stelle die Herausgabe 
durch Beschluss anordnen und zur Durchset-
zung der Herausgabe ein Zwangsgeld zu-
gunsten des Dienstherrn festsetzen. Der Be-
schluss ist unanfechtbar. Der Dienstherr kann 
das festgesetzte Zwangsgeld durch Aufrech-
nung von den Bezügen einbehalten. 
 

§ 35 
Protokoll 

 
 (1) Bei allen Anhörungen und Beweiserhe-
bungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
alle rechtserheblichen Tatsachen enthalten 
muss. 

 (2) Die Niederschrift kann entweder durch 
Wortprotokoll oder unmittelbare Aufnahme 
sowie vorläufig durch eine Tonbandaufnahme 
erstellt werden. Ein Wortprotokoll ist von den 
beteiligten Personen gegenzuzeichnen. Ein 
Diktat ist den beteiligten Personen vorzulesen; 
eine Tonbandaufnahme ist ihnen vorzuspie-
len. Die beteiligten Personen können darauf 
verzichten. Eine vorläufige Tonbandaufnahme 
ist unverzüglich in eine Niederschrift zu über-
tragen; dazu kann eine Hilfsperson herange-
zogen werden. 
 
 (3) Bei der Einholung von dienstlichen Aus-
künften sowie der Beiziehung von Urkunden 
und Akten genügt die Aufnahme eines Akten-
vermerks. 
 

§ 36 
Innerdienstliche Informationen 

 
 (1) Die Vorlage von Personalakten und an-
deren Behördenunterlagen mit personenbezo-
genen Daten sowie die Erteilung von Auskünf-
ten aus diesen Akten und Unterlagen an die 
mit Disziplinarvorgängen befassten Stellen 
und die Verarbeitung oder Nutzung der so 
erhobenen personenbezogenen Daten im Dis-
ziplinarverfahren sind, soweit nicht andere 
Rechtsvorschriften dem entgegenstehen, auch 
gegen den Willen der beschuldigten Person 
oder anderer Betroffener zulässig, wenn und 
soweit die Durchführung des Disziplinarverfah-
rens dies erfordert und überwiegende Belange 
der beschuldigten Person, anderer Betroffener 
oder der ersuchten Stellen nicht entgegenste-
hen. 
 
 (2) Zwischen den Dienststellen eines oder 
verschiedener Dienstherren sowie zwischen 
den Teilen einer Dienststelle sind Mitteilungen 
über Disziplinarverfahren, über Tatsachen aus 
Disziplinarverfahren und über Entscheidungen 
der Disziplinarorgane sowie die Vorlage hierü-
ber geführter Akten zulässig, wenn und soweit 
dies zur Durchführung des Disziplinarverfah-
rens, im Hinblick auf die künftige Übertragung 
von Aufgaben oder Ämtern an die beschuldig-
te Person oder im Einzelfall aus besonderen 
dienstlichen Gründen erforderlich ist. Die Be-
lange der beschuldigten Person oder anderer 
Betroffener sind zu berücksichtigen. 
 

§ 37 
Abschließende Anhörung 

 
 Nach der Beendigung der Ermittlungen ist 
der beschuldigten Person Gelegenheit zu ge-
ben, sich abschließend zu äußern; § 26 Abs. 3 
gilt entsprechend. Die Anhörung kann unter-
bleiben, wenn das Disziplinarverfahren nach  
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§ 38 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt werden 
soll. Einleitende und abschließende Anhörung 
können zusammenfallen, wenn keine neuen 
Ermittlungen in der Sache stattgefunden ha-
ben. 
 

Kapitel 3 
Abschlussentscheidung 

 

§ 38 
Einstellungsverfügung 

 

 (1) Das Disziplinarverfahren wird einge-
stellt, wenn 
 
1. eine Amtspflichtverletzung nicht erwiesen 

ist, 
 
2. eine Amtspflichtverletzung zwar erwiesen 

ist, eine Disziplinarmaßnahme jedoch nicht 
angezeigt erscheint, 

 
3. nach den §§ 21 oder 22 eine Disziplinar-

maßnahme nicht ausgesprochen werden 
darf oder 

 
4. das Disziplinarverfahren oder eine Diszipli-

narmaßnahme aus sonstigen Gründen un-
zulässig ist. 

 
 Die Einstellungsverfügung ist zu begrün-
den und zuzustellen. 
 
 (2) Das Disziplinarverfahren ist ferner ein-
gestellt, wenn 
 
1. die beschuldigte Person stirbt, 
 
2. das Dienstverhältnis der beschuldigten 

Person endet oder 
 
3. eine ordinierte Person die Rechte aus der 

Ordination aus einem anderen Grund 
dauerhaft verliert. 

 

§ 39 
Einstellung gegen Auflagen oder 

 Weisungen, Spruchverfahren 
 

 (1) Mit Zustimmung der beschuldigten Per-
son kann die disziplinaraufsichtführende Stelle 
das Disziplinarverfahren vorläufig einstellen 
und der beschuldigten Person Auflagen oder 
Weisungen erteilen, die der Schwere der 
Amtspflichtverletzung, dem Persönlichkeitsbild 
und dem bisherigen dienstlichen und außer-
dienstlichen Verhalten entsprechen und geeig-
net sind, die Zwecke eines kirchlichen Diszipli-
narverfahrens ohne Verhängung einer Diszipli-
narmaßnahme zu erreichen. 

 (2) Zur Erfüllung der Auflagen oder Wei-
sungen ist eine angemessene Frist zu setzen, 
die höchstens sechs Monate betragen soll. 
Werden die Auflagen nicht erfüllt, so werden 
Leistungen, die zu ihrer Erfüllung erbracht 
wurden, nicht erstattet.  
 
 (3) Bei Erfüllung der Auflagen oder Weisun-
gen stellt die disziplinaraufsichtführende Stelle 
das Disziplinarverfahren endgültig ein. § 38 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Amts-
pflichtverletzung kann dann nicht mehr 
Gegenstand eines neuen Disziplinarverfah-
rens sein. 
 
 (4) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse können bestimmen, dass 
über die Einstellung gegen Auflagen durch ein 
unabhängiges Gremium in einem Spruchver-
fahren entschieden wird, in dem auch ein Rat 
oder eine Empfehlung ausgesprochen werden 
können. 
 

§ 40 
Disziplinarverfügung 

 
 (1) Die disziplinaraufsichtführende Stelle 
kann durch Disziplinarverfügung einen Ver-
weis erteilen, eine Geldbuße auferlegen oder 
eine Kürzung der Bezüge vornehmen. 
 
 (2) Die Disziplinarverfügung ist zu begrün-
den und zuzustellen. 
 
 (3) Die disziplinaraufsichtführende Stelle 
kann die von ihr erlassene Disziplinarverfü-
gung oder eine Nebenmaßnahme jederzeit 
aufheben und die Sache neu entscheiden. 
Eine Verschärfung der Disziplinarmaßnahme 
nach Art und Höhe oder die Erhebung der Dis-
ziplinarklage ist nur zulässig, wenn nach Er-
lass der Disziplinarverfügung wegen dessel-
ben Sachverhalts ein rechtskräftiges Urteil auf 
Grund von tatsächlichen Feststellungen er-
geht, die von den der Disziplinarverfügung 
zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellun-
gen abweichen. 
 

§ 41 
Erhebung der Disziplinarklage 

 
 Die Disziplinarmaßnahmen Zurückstufung, 
Amtsenthebung zur Versetzung auf eine ande-
re Stelle, Amtsenthebung unter Versetzung in 
den Wartestand, Amtsenthebung unter Verset-
zung in den Ruhestand, Entzug der Rechte 
aus der Ordination und Entfernung aus dem 
Dienst können nur durch das Disziplinargericht 
verhängt werden. Sie setzen eine Disziplinar-
klage der disziplinaraufsichtführenden Stelle 
voraus. 
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§ 42 
Verfahren bei nachträglicher Entscheidung im 

staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren 
 
 (1) Ergeht nach dem Eintritt der Unanfecht-
barkeit der Disziplinarverfügung in einem 
staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren, das 
wegen desselben Sachverhalts eingeleitet 
worden ist, unanfechtbar eine Entscheidung, 
nach der gemäß § 21 die Disziplinarmaßnah-
me nicht zulässig wäre, ist auf Antrag der Per-
son, gegen die sich die Disziplinarverfügung 
gerichtet hat, die Disziplinarverfügung aufzu-
heben und das Disziplinarverfahren einzustel-
len. 
 
 (2) Die Antragsfrist beträgt drei Monate. Sie 
beginnt mit dem Tag, an dem die Person, 
gegen die sich die Disziplinarverfügung ge-
richtet hat, von der in Absatz 1 bezeichneten 
Entscheidung Kenntnis erhalten hat. 
 

§ 43 
Kostentragungspflicht 

 
 (1) Der Person, gegen die eine Disziplinar-
maßnahme verhängt wird, können die entstan-
denen Auslagen auferlegt werden. Bildet die 
zur Last gelegte Amtspflichtverletzung nur 
zum Teil die Grundlage für die Disziplinarver-
fügung werden die Auslagen in verhältnismä-
ßigem Umfang auferlegt; dasselbe gilt, wenn 
durch Ermittlungen besondere Kosten entstan-
den sind, deren Ergebnis zugunsten der Per-
son, gegen die sich das Disziplinarverfahren 
gerichtet hat, ausgefallen ist. 
 
 (2) Wird das Disziplinarverfahren einge-
stellt, trägt der Dienstherr die entstandenen 
Auslagen. Erfolgt die Einstellung trotz Vorlie-
gens einer Amtspflichtverletzung, können die 
Auslagen der Person, gegen die sich das Dis-
ziplinarverfahren gerichtet hat, ganz oder teil-
weise auferlegt werden. 
 
 (3) Bei einem Antrag nach § 42 gilt im Falle 
der Ablehnung des Antrags Absatz 1 und im 
Falle seiner Stattgabe Absatz 2 entsprechend. 
 
 (4) Soweit der Dienstherr die entstandenen 
Auslagen trägt, hat er der Person, gegen die 
sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, 
auch die Aufwendungen zu erstatten, die zu 
ihrer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig waren. Hat sich die Person einer 
bevollmächtigten Person bedient, sind auch 
deren Gebühren und Auslagen erstattungsfä-
hig. Aufwendungen, die durch das Verschul-
den der Person, gegen die sich das Diszipli-
narverfahren gerichtet hat, entstanden sind, 
hat diese selbst zu tragen; das Verschulden 

einer Vertreterin oder eines Vertreters ist ihr 
zuzurechnen. 
 
 (5) Das behördliche Disziplinarverfahren ist 
gebührenfrei. Auslagen werden, vorbehaltlich 
abweichender Bestimmungen der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, 
nach den Bestimmungen des Verwaltungskos-
tengesetzes des Bundes erhoben. 
 
 (6) Die Kosten, die der Person, gegen die 
sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, 
auferlegt sind, können durch Aufrechnung von 
ihren Bezügen einbehalten werden. 
 

Kapitel 4 
Vorläufige Dienstenthebung und Einbehaltung 

von Bezügen 
 

§ 44 
Zulässigkeit 

 

 (1) Die disziplinaraufsichtführende Stelle 
kann die beschuldigte Person gleichzeitig mit 
oder nach der Einleitung des Disziplinarver-
fahrens vorläufig des Dienstes entheben, 
wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich 
auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wer-
den wird oder wenn im Falle des Vorberei-
tungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses 
auf Probe oder auf Widerruf voraussichtlich 
eine Entlassung erfolgen wird. Sie kann die 
beschuldigte Person außerdem vorläufig ganz 
oder zum Teil des Dienstes entheben, wenn 
ihr Verbleiben im Dienst geeignet ist, die 
Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirch-
lichen Auftrages, das Ansehen der Kirche, den 
Dienstbetrieb oder die Ermittlungen wesentlich 
zu beeinträchtigen; sie kann ihr insbesondere 
ganz oder teilweise  
 
1. die öffentliche Wortverkündigung und Sa-

kramentsverwaltung sowie die Vornahme 
von Amtshandlungen untersagen, 

 
2. vorbehaltlich entgegenstehender Bestim-

mungen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen oder glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse 

 
 a) den Vorsitz und die Geschäftsführung 

im Kirchenvorstand sowie die Ge-
schäftsführung des Pfarramts entzie-
hen, 

 
 b) die Wahrnehmung von Mitgliedschaften 

in kirchlichen Organen und Leitungsgre-
mien solcher Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen untersagen, die der Auf-
sicht der obersten kirchlichen Verwal-
tungsbehörde unterstehen und 
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 c) die Verwaltung fremder Gelder verbie-
ten. 

 
 (2) Die disziplinaraufsichtführende Stelle 
kann gleichzeitig mit oder nach der vorläufigen 
Dienstenthebung anordnen, dass der beschul-
digten Person bis zu 50 vom Hundert der mo-
natlichen Bezüge einbehalten werden, wenn 
im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf 
Entfernung aus dem Dienst erkannt werden 
wird oder im Falle des Vorbereitungsdienstes 
oder eines Dienstverhältnisses auf Probe oder 
auf Widerruf voraussichtlich eine Entlassung 
erfolgen wird. In den übrigen Fällen der vor-
läufigen Dienstenthebung können die Bezüge 
bis auf den Betrag des Wartegeldes herabge-
setzt werden, das zustehen würde, wenn die 
beschuldigte Person zum Zeitpunkt der vorläu-
figen Dienstenthebung in den Wartestand ver-
setzt worden wäre. 
 

 (3) Richtet sich das Disziplinarverfahren 
gegen eine Person im Ruhestand oder Warte-
stand, kann die disziplinaraufsichtführende 
Stelle gleichzeitig mit oder nach der Einleitung 
des Disziplinarverfahrens anordnen, dass bis 
zu 30 vom Hundert der Bezüge einbehalten 
werden, wenn voraussichtlich auf Entfernung 
aus dem Dienst erkannt werden wird. 
 

 (4) Die disziplinaraufsichtführende Stelle 
kann die vorläufige Dienstenthebung sowie die 
Einbehaltung von Bezügen jederzeit ganz 
oder teilweise aufheben. 
 

 (5) Die Anfechtungsklage gegen die Anord-
nung der vorläufigen Dienstenthebung hat 
keine aufschiebende Wirkung. 
 

§ 45 
Rechtswirkungen 

 

 (1) Die vorläufige Dienstenthebung wird mit 
der Zustellung, die Einbehaltung von Bezügen 
mit dem auf die Zustellung folgenden Fällig-
keitstag wirksam und vollziehbar. Sie erstre-
cken sich auf alle Ämter, die die vorläufig 
dienstenthobene Person inne hat. 
 
 (2) Für die Dauer der vorläufigen Dienstent-
hebung ruhen die im Zusammenhang mit dem 
Amt entstandenen Ansprüche auf Aufwands-
entschädigung. 
 
 (3) Im Falle einer vorläufigen Dienstenthe-
bung während eines schuldhaften Fernblei-
bens vom Dienst dauert der durch das Fern-
bleiben begründete Verlust der Bezüge fort. Er 
endet mit dem Zeitpunkt, zu dem die dienst-
enthobene Person ihren Dienst aufgenommen 

hätte, wenn sie hieran nicht durch die vorläufi-
ge Dienstenthebung gehindert worden wäre. 
Der Zeitpunkt ist von der disziplinaraufsicht-
führenden Stelle festzustellen und der dienst-
enthobenen Person mitzuteilen. 
 

 (4) Die vorläufige Dienstenthebung und die 
Einbehaltung von Bezügen enden mit dem 
rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarver-
fahrens. 
 

§ 46 
Verfall und Nachzahlung der  

einbehaltenen Beträge 
 

 (1) Die nach § 44 Abs. 2 und 3 einbehalte-
nen Bezüge verfallen, wenn 
 

1. im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus 
dem Dienst erkannt worden oder im Falle 
des Vorbereitungsdienstes oder eines 
Dienstverhältnisses auf Probe oder auf 
Widerruf eine Entlassung erfolgt ist, 

 
2. in einem wegen desselben Sachverhalts 

eingeleiteten staatlichen Strafverfahren 
eine Strafe verhängt worden ist, die die 
Entlassung aus dem Dienstverhältnis zur 
Folge hat, 

 
3. das Disziplinarverfahren auf Grund des     

§ 38 Abs. 1 Nr. 3 eingestellt worden ist und 
ein neues Disziplinarverfahren, das inner-
halb von drei Monaten nach der Einstellung 
wegen desselben Sachverhalts eingeleitet 
worden ist, zur Entfernung aus dem Dienst 
geführt hat oder 

 
4. das Disziplinarverfahren aus den Gründen 

des § 38 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt 
worden ist und die disziplinaraufsichtfüh-
rende Stelle festgestellt hat, dass die Ent-
fernung aus dem Dienst gerechtfertigt ge-
wesen wäre. 

 

 (2) Wird das Disziplinarverfahren auf ande-
re Weise als in den Fällen des Absatzes 1 
unanfechtbar abgeschlossen, sind die nach    
§ 44 Abs. 2 und 3 einbehaltenen Bezüge 
nachzuzahlen. Auf die nachzuzahlenden Be-
züge können Einkünfte aus genehmigungs-
pflichtigen Nebentätigkeiten angerechnet wer-
den, die aus Anlass der vorläufigen Dienstent-
hebung ausgeübt wurden, wenn eine Diszipli-
narmaßnahme verhängt worden ist oder die 
disziplinaraufsichtführende Stelle feststellt, 
dass eine Amtspflichtverletzung erwiesen ist. 
Die dienstenthobene Person ist verpflichtet, 
über die Höhe solcher Einkünfte Auskunft zu 
geben. 
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Teil 4 
Gerichtliches Disziplinarverfahren 

 
Kapitel 1 

Disziplinargerichtsbarkeit 
 

§ 47 
Disziplinargerichte 

 
 (1) Disziplinargerichte des ersten Rechts-
zuges sind die Disziplinarkammern. Die Diszi-
plinarkammer der Evangelischen Kirche in 
Deutschland wird bei dem Kirchengericht der 
Evangelischen Kirche in Deutschland gebildet. 
Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse bilden eigene oder gemein-
same Disziplinarkammern, sofern sie nicht die 
Zuständigkeit der Disziplinarkammer der 
Evangelischen Kirche in Deutschland bestim-
men. 
 
 (2) Das Disziplinargericht für den Beru-
fungsrechtszug ist für alle Disziplinarkammern 
der Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland errichtet die erforderliche 
Zahl an Senaten und beschließt unter Berück-
sichtigung der Stellungnahmen der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, 
inwieweit sich die Zuständigkeit der Senate 
am Bekenntnis der beschuldigten Person 
orientiert. Die Aufgaben des Disziplinarhofes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
nimmt der Kirchengerichtshof der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland wahr. 
 

§ 48 
Zuständigkeit 

 
 Örtlich zuständig ist auch im Falle eines 
zwischenzeitlichen Dienstherrnwechsels die 
Disziplinarkammer der disziplinaraufsichtfüh-
renden Stelle, die das Disziplinarverfahren 
eingeleitet hat. 
 

§ 49 
Geschäftsstellen 

 
 (1) Bei den Disziplinargerichten werden 
Geschäftsstellen gebildet, zu deren Aufgaben 
auch die Protokollführung gehört. Das Nähere 
regeln die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. 
 
 (2) Die mit der Protokollführung beauftragte 
Person wird vor Beginn ihrer Tätigkeit durch 
das vorsitzende Mitglied wie folgt verpflichtet: 
„Ich gelobe vor Gott, das mir anvertraute Amt 
treu, unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen 
und Verschwiegenheit über alles zu wahren, 
was mir in ihm bekannt geworden ist.“ 

§ 50 
Berufung der Mitglieder der  

Disziplinargerichte 
 
 (1) Die Mitglieder der Disziplinargerichte 
müssen einer Gliedkirche der Evangelischen 
Kirche in Deutschland angehören und zu 
kirchlichen Ämtern wählbar sein. Zu Mitglie-
dern der Disziplinargerichte können nur Perso-
nen berufen werden, die bei Beginn der Amts-
zeit das 66. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Ihre Tätigkeit ist ein kirchliches Ehren-
amt. Bei der Berufung der Mitglieder sollen 
Frauen und Männer in gleicher Weise berück-
sichtigt werden. 
 
 (2) Für die Mitglieder der Disziplinargerich-
te sind mindestens je ein erstes und ein zwei-
tes stellvertretendes Mitglied zu berufen. Ist 
das vorsitzende Mitglied in einem laufenden 
Verfahren verhindert, wird es von dem beisit-
zenden rechtskundigen Mitglied vertreten. Die-
ses wird durch sein stellvertretendes Mitglied 
nach Satz 1 vertreten. 
 
 (3) Die Mitglieder der Disziplinarkammer 
der Evangelischen Kirche in Deutschland wer-
den vom Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland berufen. Das Recht der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
regelt die Berufung der Mitglieder ihrer Diszi-
plinarkammern. 
 
 (4) Die Mitglieder des Disziplinarhofes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland werden 
vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land unter Berücksichtigung von Vorschlags-
listen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse berufen, in denen das 
Bekenntnis der Vorgeschlagenen angegeben 
ist. 
 

§ 51 
Verpflichtung der Mitglieder der 

Disziplinargerichte 
 
 (1) Die Mitglieder sind an Schrift und Be-
kenntnis sowie an das in der Kirche geltende 
Recht gebunden. In diesem Rahmen üben sie 
ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unab-
hängigkeit aus. Sie haben über den ihnen be-
kannt gewordenen Inhalt der anhängigen Ver-
fahren auch nach Beendigung ihres Amtes zu 
schweigen. 
 
 (2) Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die 
Mitglieder der Disziplinargerichte durch die 
Stellen, die sie berufen haben, wie folgt ver-
pflichtet:  
„Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an 
die Heilige Schrift und das Bekenntnis meiner 
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Kirche und getreu dem in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, in den Gliedkirchen 
und in den gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
sen geltenden Recht auszuüben, nach bestem 
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Per-
son zu urteilen und Verschwiegenheit über 
alles zu wahren, was mir in meinem Amt be-
kannt geworden ist.“ 
 

§ 52 
Amtszeit, Beendigung und Ruhen des Amtes 

eines Mitglieds des Disziplinargerichts 
 
 (1) Die Amtszeit des Disziplinargerichts 
beträgt sechs Jahre. Die Mitglieder des Diszi-
plinargerichts können nach Ablauf der Amts-
zeit wiederberufen werden. Solange eine Neu-
berufung nicht erfolgt ist, bleiben die bisheri-
gen Mitglieder im Amt. 
 
 (2) Scheidet ein Mitglied während der 
Amtszeit aus, erfolgt eine Nachberufung bis 
zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit.  
 
 (3) Ein Mitglied kann jederzeit sein Amt 
niederlegen. Das Amt endet mit Zugang der 
schriftlichen Mitteilung bei dem Organ, das 
das Mitglied nach § 50 berufen hat.  
 
 (4) Das Amt eines Mitglieds ist von der 
Stelle, die das Mitglied berufen hat, für been-
det zu erklären, wenn  
 
1. die rechtlichen Voraussetzungen der Beru-

fung weggefallen sind,  
 
2. es infolge gesundheitlicher Beeinträchti-

gungen oder infolge Verlegung seines 
ständigen Wohnsitzes in das Ausland zur 
Ausübung seines Amtes nicht mehr in der 
Lage ist,  

 
3. es seine Pflichten gröblich verletzt hat,  
 
4. das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder 

berufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere 
Ausübung des Amtes nicht mehr zulässt.  

 
 (5) Die Stelle, die das Mitglied berufen hat, 
kann bis zu ihrer Entscheidung nach Absatz 4 
das vorläufige Ruhen des Amtes anordnen. 
Die Entscheidung ist unanfechtbar. 
 
 (6) Vor den Entscheidungen nach den Ab-
sätzen 4 und 5 ist das Mitglied zu hören. 
 

§ 53 
Ausschluss von der Ausübung 

des Richteramts 
 
 Ein Mitglied des Disziplinargerichts ist von 
der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes 
ausgeschlossen, wenn 

1. es durch die Amtspflichtverletzung verletzt 
ist, 

 
2. es gesetzliche Vertretung oder angehörige 

Person im Sinne des § 41 Abs. 1 Nr. 2 bis 
3 der Zivilprozessordnung einer durch die 
Amtspflichtverletzung verletzten Person 
oder der beschuldigten Person ist oder 
war, 

 
3. es als Zeugin oder Zeuge gehört wurde, 

als sachverständige Person ein Gutachten 
erstattet hat oder sonst in dem Disziplinar-
verfahren bereits tätig war, soweit es nicht 
als Mitglied der Disziplinarkammer eine 
Zeugenvernehmung gemäß § 31 Abs. 7 
durchgeführt hat,  

 
4. es in einem wegen desselben Sachverhalts 

eingeleiteten staatlichen Straf- oder Buß-
geldverfahren gegen die beschuldigte Per-
son beteiligt war, 

 
5. es ein Leitungs- oder Aufsichtsamt gegen-

über der beschuldigten Person ausübt oder 
ausgeübt hat oder mit der Bearbeitung von 
Personalangelegenheiten dieser Person 
befasst ist,  

 
6. es als Mitglied einer Mitarbeiter- oder Pfarr-

vertretung oder sonstigen Personalvertre-
tung in dem Disziplinarverfahren gegen die 
beschuldigte Person mitgewirkt hat, 

 
7. es auf der mittleren kirchlichen Ebene 

demselben Pfarrkonvent wie die beschul-
digte Person angehört,  

 
8. gegen das Mitglied ein straf-, disziplinar- 

oder berufsgerichtliches Verfahren einge-
leitet wurde oder es vorläufig des Dienstes 
enthoben ist oder 

 
9. es beistehende oder bevollmächtigte Per-

son der beschuldigten Person war. 
 

§ 54 
Besetzung der Disziplinargerichte 

 
 (1) Die Disziplinargerichte entscheiden in 
der Besetzung mit einem rechtskundigen vor-
sitzenden Mitglied, einem beisitzenden rechts-
kundigen und einem beisitzenden ordinierten 
Mitglied, wenn nicht das vorsitzende Mitglied 
als Einzelrichterin oder Einzelrichter entschei-
det. An Beschlüssen außerhalb der mündli-
chen Verhandlung und an Gerichtsbescheiden 
wirken die beisitzenden Mitglieder nicht mit. 
Das Recht der Gliedkirchen und der glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse kann eine Be-
setzung mit einem rechtskundigen Vorsitzen-
den, zwei ordinierten beisitzenden und zwei 
nichtordinierten beisitzenden Mitgliedern, da-
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von mindestens einem rechtskundigen Mit-
glied, vorsehen. In Verfahren vor dem Diszipli-
narhof sollen die Mitglieder jeweils demselben 
Bekenntnis angehören wie die beschuldigte 
Person, sofern der Disziplinarhof in mehrere 
Senate gegliedert ist, die sich am Bekenntnis 
der beschuldigten Person orientieren.  
 
 (2) In Verfahren gegen nicht ordinierte Per-
sonen tritt an die Stelle des ordinierten beisit-
zenden Mitglieds ein beisitzendes Mitglied aus 
der Laufbahngruppe der beschuldigten Per-
son. Bei einer Besetzung nach Absatz 1 Satz 
3 treten an die Stelle der ordinierten beisitzen-
den Mitglieder zwei beisitzende Mitglieder. 
 
 (3) Für die Übertragung des Rechtsstreits 
auf die Einzelrichterin oder den Einzelrichter 
gilt § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung. In 
dem Verfahren der Disziplinarklage, der An-
fechtungsklage gegen eine Disziplinarverfü-
gung und im Verfahren vor dem Disziplinarhof 
ist eine Übertragung auf das vorsitzende Mit-
glied als Einzelrichterin oder Einzelrichter aus-
geschlossen.  
 
 (4) Das vorsitzende Mitglied der Disziplinar-
kammer entscheidet, wenn die Entscheidung 
im vorbereitenden Verfahren ergeht, 
 
1. bei Zurücknahme der Klage, des Antrags 

oder eines Rechtsmittels, 
 
2. bei Erledigung des gerichtlichen Diszipli-

narverfahrens in der Hauptsache und 
 
3. über die Kosten. 
 
 Ist ein Mitglied der Disziplinarkammer mit 
der Berichterstattung beauftragt, entscheidet 
dieses anstelle des vorsitzenden Mitglieds. 
 
 (5) Rechtskundige Mitglieder sind, vorbe-
haltlich abweichender Bestimmungen der 
Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse, Personen mit Befähigung zum 
Richteramt nach dem deutschen Richterge-
setz. 
 

Kapitel 2 
Disziplinarverfahren vor dem  

Disziplinargericht 
 

Abschnitt 1 
Klageverfahren 

 
§ 55 

Disziplinarklage 
 
 (1) Die Disziplinarklage ist schriftlich zu 
erheben. Die Klageschrift muss den persönli-
chen und beruflichen Werdegang und das Be-

kenntnis der Person, gegen die sich das Diszi-
plinarverfahren richtet, den bisherigen Gang 
des Disziplinarverfahrens, die Tatsachen, in 
denen eine Amtspflichtverletzung gesehen 
wird, und die anderen Tatsachen und Beweis-
mittel, die für die Entscheidung bedeutsam 
sind, geordnet darstellen. Liegen die Voraus-
setzungen des § 30 Abs. 1 vor, kann wegen 
der Tatsachen, in denen eine Amtspflichtver-
letzung gesehen wird, auf die bindenden Fest-
stellungen der ihnen zugrunde liegenden 
Urteile verwiesen werden. 
 
 (2) Die Disziplinarklage muss den Antrag 
enthalten, den die disziplinaraufsichtführende 
Stelle in der mündlichen Verhandlung zu stel-
len beabsichtigt. Die Disziplinarkammer ist an 
diesen Antrag nicht gebunden. 
 

§ 56 
Nachtragsdisziplinarklage 

 
 (1) Neue Handlungen, die nicht Gegen-
stand einer anhängigen Disziplinarklage sind, 
können nur durch Erhebung einer Nachtrags-
disziplinarklage in das Disziplinarverfahren 
einbezogen werden. 
 
 (2) Hält die disziplinaraufsichtführende Stel-
le die Einbeziehung neuer Handlungen für 
angezeigt, teilt sie dies dem Disziplinargericht 
unter Angabe der konkreten Anhaltspunkte 
mit, die den Verdacht einer Amtspflichtverlet-
zung rechtfertigen. Das Disziplinargericht setzt 
das Disziplinarverfahren vorbehaltlich des Ab-
satzes 3 aus und bestimmt eine Frist, bis zu 
der die Nachtragsdisziplinarklage erhoben 
werden kann. Die Frist kann auf einen vor 
ihrem Ablauf gestellten Antrag der disziplinar-
aufsichtführenden Stelle verlängert werden, 
wenn sie diese aus Gründen, die sie nicht zu 
vertreten hat, voraussichtlich nicht einhalten 
kann. Die Fristsetzung und ihre Verlängerung 
erfolgen durch Beschluss. Der Beschluss ist 
unanfechtbar. 
 
 (3) Das Disziplinargericht kann von einer 
Aussetzung des Disziplinarverfahrens nach 
Absatz 2 absehen, wenn die neuen Handlun-
gen für die Art und Höhe der zu erwartenden 
Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins 
Gewicht fallen oder ihre Einbeziehung das 
Disziplinarverfahren erheblich verzögern wür-
de; Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 
Ungeachtet einer Fortsetzung des Disziplinar-
verfahrens nach Satz 1 kann wegen der neu-
en Handlungen bis zur Zustellung der Ladung 
zur mündlichen Verhandlung oder bis zur Zu-
stellung eines Beschlusses nach § 63 Nach-
tragsdisziplinarklage erhoben werden. Die 
neuen Handlungen können auch Gegenstand 
eines neuen Disziplinarverfahrens sein. 
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 (4) Wird nicht innerhalb der nach Absatz 2 
bestimmten Frist Nachtragsdisziplinarklage 
erhoben, setzt das Disziplinargericht das Dis-
ziplinarverfahren ohne Einbeziehung der neu-
en Handlungen fort; Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
 

§ 57 
Belehrung, Beistände und Bevollmächtigte 

 
 (1) Die beschuldigte Person wird gleichzei-
tig mit der Zustellung der Disziplinarklage oder 
der Nachtragsdisziplinarklage auf die Fristen 
des § 58 Abs. 1 und des § 62 Abs. 2 sowie auf 
die Folgen der Fristversäumung hingewiesen. 
Sie wird ferner darauf hingewiesen, dass vor 
der Disziplinarkammer als beistehende oder 
bevollmächtigte Person auftreten kann, wer 
die Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 erfüllt 
und zum sachgemäßen Vortrag und zur Be-
gleitung der beschuldigten Person in der Lage 
ist.  
 
 (2) Der beschuldigten Person ist mit der 
Ladung die Besetzung des Disziplinargerichts 
mit dem Hinweis bekannt zu geben, dass die 
etwaige Ablehnung eines Mitglieds des Diszi-
plinargerichts unverzüglich zu erfolgen hat. 
 
 (3) § 26 Abs. 2 und § 27 gelten entspre-
chend. 
 
 (4) Zeuginnen und Zeugen können sich bei 
ihrer Vernehmung von einem Zeugenbeistand 
begleiten lassen. Der Zeugenbeistand kann 
für sie Fragen beanstanden oder gemäß § 62 
Abs. 4 den Ausschluss der beschuldigten Per-
son oder die Vernehmung an einem anderen 
Ort beantragen. § 33 Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 
 

§ 58 
Mängel des behördlichen  

Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift 
 

 (1) Bei einer Disziplinarklage hat die be-
schuldigte Person wesentliche Mängel des 
behördlichen Disziplinarverfahrens oder der 
Klageschrift innerhalb zweier Monate nach 
Zustellung der Klage oder der Nachtragsdiszi-
plinarklage geltend zu machen. 
 
 (2) Wesentliche Mängel, die nicht oder 
nicht innerhalb der Frist des Absatzes 1 gel-
tend gemacht werden, kann das Disziplinarge-
richt unberücksichtigt lassen, wenn ihre Be-
rücksichtigung nach seiner freien Überzeu-
gung die Erledigung des Disziplinarverfahrens 
verzögern würde und die beschuldigte Person 
über die Folgen der Fristversäumung belehrt 
worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende 

Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht 
werden. 
 
 (3) Das Disziplinargericht kann der diszipli-
naraufsichtführenden Stelle zur Beseitigung 
eines wesentlichen Mangels, den die beschul-
digte Person rechtzeitig geltend gemacht hat 
oder dessen Berücksichtigung es unabhängig 
davon für angezeigt hält, eine Frist setzen.     
§ 56 Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 
Wird der Mangel innerhalb der Frist nicht be-
seitigt, wird das Disziplinarverfahren durch 
Beschluss des Disziplinargerichts eingestellt. 
 
 (4) Die rechtskräftige Einstellung nach Ab-
satz 3 steht einem rechtskräftigen Urteil 
gleich. 
 

§ 59 
Beschränkung des Disziplinarverfahrens 

 
 Das Disziplinargericht kann das Disziplinar-
verfahren beschränken, indem es solche 
Handlungen ausscheidet, die für die Art und 
Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnah-
me nicht oder voraussichtlich nicht ins Ge-
wicht fallen. Die ausgeschiedenen Handlun-
gen können nicht wieder in das Disziplinarver-
fahren einbezogen werden, es sei denn, die 
Voraussetzungen für die Beschränkung entfal-
len nachträglich. Werden die ausgeschiede-
nen Handlungen nicht wieder einbezogen, 
können sie nach dem unanfechtbaren Ab-
schluss des Disziplinarverfahrens nicht 
Gegenstand eines neuen Disziplinarverfah-
rens sein. 
 

§ 60 
Bindung an tatsächliche Feststellungen  

aus anderen Verfahren 
 
 (1) Die tatsächlichen Feststellungen eines 
rechtskräftigen Urteils im staatlichen Straf- 
oder Bußgeldverfahren oder im verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren, durch das über den 
Verlust der Bezüge bei schuldhaftem Fernblei-
ben vom Dienst entschieden worden ist, sind 
im Disziplinarverfahren, das denselben Sach-
verhalt zum Gegenstand hat, für das Diszipli-
nargericht bindend. Es hat jedoch die erneute 
Prüfung solcher Feststellungen zu beschlie-
ßen, die offenkundig unrichtig sind.  
 
 (2) Die in einem anderen gesetzlich geord-
neten Verfahren getroffenen tatsächlichen 
Feststellungen sind nicht bindend, können 
aber der Entscheidung ohne erneute Prüfung 
zugrunde gelegt werden. 
 

§ 61 
Mündliche Verhandlung 

 
 (1) Die mündliche Verhandlung vor dem 
Disziplinargericht ist nicht öffentlich. Sie soll 
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mit einer geistlichen Besinnung eröffnet wer-
den. Das vorsitzende Mitglied kann Vertrete-
rinnen und Vertreter kirchlicher Stellen, insbe-
sondere der disziplinaraufsichtführenden Stel-
le, die ein berechtigtes Interesse an der Ver-
handlung haben, zulassen.  
 
 (2) Dem vorsitzenden Mitglied obliegt die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung. 
 
 (3) Durch Beschluss des Disziplinargerichts 
können die beschuldigte Person, Zeuginnen 
und Zeugen, Beistände oder Bevollmächtigte, 
Zeugenbeistände, Sachverständige und bei 
der Verhandlung nicht beteiligte Personen aus 
dem Verhandlungsraum verwiesen werden, 
wenn sie den zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung erlassenen Weisungen nicht Folge leis-
ten. 
 

§ 62 
Beweisaufnahme 

 

 (1) Das Disziplinargericht erhebt die erfor-
derlichen Beweise. Die Regelungen der § 31 
Abs. 3, § 32 und § 33 Abs. 1 und 2 gelten ent-
sprechend. Niederschriften oder Aufzeichnun-
gen von Beweiserhebungen des behördlichen 
Disziplinarverfahrens können in der mündli-
chen Verhandlung wiedergegeben und ver-
wertet werden, wenn die beteiligten und be-
fragten Personen vor der Anhörung darauf 
hingewiesen wurden, dass die Niederschriften 
oder Aufzeichnungen verwertet werden kön-
nen. 
 
 (2) Bei einer Disziplinarklage sind Beweis-
anträge von der disziplinaraufsichtführenden 
Stelle in der Klageschrift und von der beschul-
digten Person innerhalb zweier Monate nach 
Zustellung der Klage oder der Nachtragsdiszi-
plinarklage zu stellen. Ein verspäteter Antrag 
kann abgelehnt werden, wenn seine Berück-
sichtigung nach der freien Überzeugung des 
Disziplinargerichts die Erledigung des Diszipli-
narverfahrens verzögern würde und die be-
schuldigte Person über die Folgen der Frist-
versäumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, 
wenn zwingende Gründe für die Verspätung 
glaubhaft gemacht werden. 
 
 (3) Das Disziplinargericht kann eine schrift-
liche Beantwortung der Beweisfrage anord-
nen, wenn es dies im Hinblick auf den Inhalt 
der Beweisfrage und die Person der Zeugin 
oder des Zeugen für ausreichend erachtet. Die 
Zeugin oder der Zeuge sind darauf hinzuwei-
sen, dass sie zur Vernehmung geladen wer-
den können. Das Disziplinargericht ordnet die 
Ladung an, wenn es dies zur weiteren Klärung 
der Beweisfrage für notwendig erachtet. 

 (4) Zur Wahrung schutzwürdiger Interessen 
von Zeuginnen und Zeugen oder zur Siche-
rung des Untersuchungszwecks kann die be-
schuldigte Person für die Dauer der Verneh-
mung von der Teilnahme an der Verhandlung 
ausgeschlossen oder die Vernehmung an 
einem anderen Ort angeordnet werden. Die 
Entscheidung ist unanfechtbar. Der ausge-
schlossenen beschuldigten Person ist das 
Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen. Die 
Vernehmung an einem anderen Ort wird den 
übrigen an der Verhandlung Beteiligten zeit-
gleich in Bild und Ton übertragen. Ihr Recht, 
Fragen zu stellen, bleibt unberührt. 
 
 (5) Zeuginnen und Zeugen sowie Sachver-
ständige können vereidigt werden, soweit das 
Recht der Gliedkirche oder des gliedkirchli-
chen Zusammenschlusses der disziplinarauf-
sichtführenden Stelle eine Vereidigung zu-
lässt. § 6 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende 
Anwendung. 
 
 (6) Vor der Vernehmung werden die Zeu-
ginnen und Zeugen zur Wahrheit ermahnt. 
Wenn sie nach Absatz 5 vereidigt werden kön-
nen, werden sie auf die Möglichkeit der Ver-
eidigung hingewiesen und über die strafrechtli-
chen Folgen einer unrichtigen oder unvollstän-
digen Aussage belehrt. 
 

§ 63 
Entscheidung durch Beschluss 

 
 (1) Bei einer Disziplinarklage kann das Dis-
ziplinargericht, auch nach der Eröffnung der 
mündlichen Verhandlung, mit Zustimmung der 
Beteiligten durch Beschluss 
 
1. auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme 

(§ 9) erkennen, wenn nur ein Verweis, eine 
Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge 
verwirkt ist, oder 

 
2. die Disziplinarklage abweisen. 
 
 Zur Erklärung der Zustimmung kann den 
Beteiligten von dem Disziplinargericht oder 
dem vorsitzenden Mitglied eine Frist gesetzt 
werden, nach deren Ablauf die Zustimmung 
als erteilt gilt, wenn nicht widersprochen wur-
de. 
 
 (2) Der rechtskräftige Beschluss nach Ab-
satz 1 steht einem rechtskräftigen Urteil 
gleich. 
 
 (3) Über Maßnahmen der disziplinarauf-
sichtführenden Stelle nach § 44 entscheidet 
die Disziplinarkammer endgültig durch Be-
schluss. 
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§ 64 
Entscheidung durch Urteil 

 
 (1) Das Disziplinargericht entscheidet über 
die Klage, wenn das Disziplinarverfahren nicht 
auf andere Weise abgeschlossen wird, auf 
Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil.  
 
 (2) Bei einer Disziplinarklage dürfen nur die 
Handlungen zum Gegenstand der Urteilsfin-
dung gemacht werden, die der beschuldigten 
Person in der Klage oder der Nachtragsdiszi-
plinarklage als Amtspflichtverletzung zur Last 
gelegt werden. Das Disziplinargericht kann in 
dem Urteil 
 
1. auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme 

(§ 9) und Nebenmaßnahmen erkennen 
oder  

 
2. die Disziplinarklage abweisen. 
 
 (3) Bei der Klage gegen eine Disziplinarver-
fügung prüft das Disziplinargericht neben der 
Rechtmäßigkeit auch die Zweckmäßigkeit der 
angefochtenen Entscheidung.  
 

§ 65 
Grenzen der erneuten Ausübung der 

 Disziplinarbefugnisse 
 
 (1) Soweit die disziplinaraufsichtführende 
Stelle die Disziplinarklage zurückgenommen 
hat, können die ihr zugrunde liegenden Hand-
lungen nicht mehr Gegenstand eines Diszipli-
narverfahrens sein. 
 
 (2) Hat das Disziplinargericht unanfechtbar 
über die Klage gegen eine Disziplinarverfü-
gung entschieden, ist hinsichtlich der dieser 
Entscheidung zugrunde liegenden Handlun-
gen eine erneute Ausübung der Disziplinarbe-
fugnisse nur wegen solcher erheblicher Tatsa-
chen und Beweismittel zulässig, die keinen 
Eingang in das gerichtliche Disziplinarverfah-
ren gefunden haben. 
 

Abschnitt 2 
Besondere Verfahren 

 

§ 66 
Antrag auf gerichtliche Fristsetzung 

 
 (1) Ist ein behördliches Disziplinarverfahren 
nicht innerhalb von zwölf Monaten seit der 
Einleitung durch Einstellung oder vorläufige 
Einstellung gegen Auflagen, durch Erlass 
einer Disziplinarverfügung oder durch Erhe-
bung der Disziplinarklage abgeschlossen wor-
den, kann die beschuldigte Person bei dem 
Disziplinargericht die gerichtliche Bestimmung 

einer Frist zum Abschluss des Disziplinarver-
fahrens beantragen. Die Frist des Satzes 1 ist 
gehemmt, solange das Disziplinarverfahren 
nach § 29 ausgesetzt ist. 
 
 (2) Liegt ein zureichender Grund für den 
fehlenden Abschluss des behördlichen Diszi-
plinarverfahrens innerhalb von zwölf Monaten 
nicht vor, bestimmt das Disziplinargericht eine 
Frist, in der es abzuschließen ist. Anderenfalls 
lehnt es den Antrag ab. § 56 Abs. 2 Satz 3 bis 
5 gilt entsprechend. 
 
 (3) Wird das behördliche Disziplinarverfah-
ren innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten 
Frist nicht abgeschlossen, ist es durch Be-
schluss des Disziplinargerichts einzustellen.  
 
 (4) Der rechtskräftige Beschluss nach Ab-
satz 3 steht einem rechtskräftigen Urteil 
gleich. 
 

§ 67 
Antrag auf Aussetzung der vorläufigen  
Dienstenthebung und der Einbehaltung  

von Bezügen 
 
 (1) Die beschuldigte Person kann die Aus-
setzung der vorläufigen Dienstenthebung und 
der Einbehaltung von Bezügen beim Diszipli-
nargericht beantragen. Der Antrag ist beim 
Disziplinarhof zu stellen, wenn bei ihm in der-
selben Sache ein Disziplinarverfahren anhän-
gig ist. 
 
 (2) Die vorläufige Dienstenthebung und die 
Einbehaltung von Bezügen sind auszusetzen, 
wenn ernstliche Zweifel an ihrer Rechtmäßig-
keit bestehen. 
 
 (3) Für die Änderung oder Aufhebung von 
Beschlüssen über Anträge nach Absatz 1 gel-
ten die Bestimmungen der Verwaltungsge-
richtsordnung zur Änderung und Aufhebung 
von Beschlüssen über Anträge zur Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung entsprechend. 
 

Kapitel 3 
Disziplinarverfahren vor dem  

Disziplinarhof 
 

Abschnitt 1 
Berufung 

 

§ 68 
Statthaftigkeit, Form und Frist der  

Berufung, Vertretung 
 
 (1) Gegen das Urteil der Disziplinarkammer 
über eine Disziplinarklage steht den Beteilig-
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ten die Berufung zum Disziplinarhof zu. Die 
Berufung ist bei der Disziplinarkammer inner-
halb eines Monats nach Zustellung des voll-
ständigen Urteils schriftlich einzulegen und zu 
begründen. Die Begründungsfrist kann auf 
einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von 
dem vorsitzenden Mitglied verlängert werden. 
Die Begründung muss einen bestimmten An-
trag sowie die im Einzelnen anzuführenden 
Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) 
enthalten. Mangelt es an einem dieser Erfor-
dernisse, ist die Berufung unzulässig.  
 
 (2) Im Übrigen steht den Beteiligten die 
Berufung gegen das Urteil der Disziplinarkam-
mer nur zu, wenn sie von der Disziplinarkam-
mer oder dem Disziplinarhof zugelassen wird. 
Die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-
nung über die Zulassung zur Berufung gelten 
entsprechend. 
 
 (3) Vor dem Disziplinarhof müssen sich die 
Beteiligten, soweit sie einen Antrag stellen, 
durch eine Person mit Befähigung zum Rich-
teramt oder vergleichbarer juristischer Qualifi-
kation vertreten lassen. Dies gilt auch für die 
Einlegung der Berufung und für den Antrag 
auf Zulassung der Berufung sowie für Be-
schwerden und sonstige Nebenverfahren, bei 
denen in der Hauptsache Vertretungszwang 
besteht. § 26 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 bis 4 gel-
ten entsprechend.  
 

§ 69 
Berufungsverfahren 

 
 (1) Für das Berufungsverfahren gelten die 
Bestimmungen über das Disziplinarverfahren 
vor der Disziplinarkammer entsprechend, so-
weit sich aus diesem Kirchengesetz nichts 
anderes ergibt. Die §§ 56 und 57 Abs. 1 wer-
den nicht angewandt. Zeuginnen und Zeugen 
sowie Sachverständige können vereidigt wer-
den, soweit das Recht der Gliedkirche oder 
des gliedkirchlichen Zusammenschlusses der 
disziplinaraufsichtführenden Stelle eine Ver-
eidigung zulässt. § 6 Abs. 3 Satz 2 findet ent-
sprechende Anwendung. 
 
 (2) Wesentliche Mängel des behördlichen 
Disziplinarverfahrens, die nach § 58 Abs. 2 
unberücksichtigt bleiben durften, bleiben auch 
im Berufungsverfahren unberücksichtigt. 
 
 (3) Ein Beweisantrag, der vor der Diszipli-
narkammer nicht innerhalb der Frist des § 62 
Abs. 2 gestellt worden ist, kann abgelehnt 
werden, wenn seine Berücksichtigung nach 
der freien Überzeugung des Disziplinarhofes 
die Erledigung des Disziplinarverfahrens ver-
zögern würde und die beschuldigte Person im 
ersten Rechtszug über die Folgen der Fristver-

säumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, 
wenn zwingende Gründe für die Verspätung 
glaubhaft gemacht werden. Beweisanträge, 
die die Disziplinarkammer zu Recht abgelehnt 
hat, bleiben auch im Berufungsverfahren aus-
geschlossen. 
 
 (4) Die durch die Disziplinarkammer erho-
benen Beweise können der Entscheidung oh-
ne erneute Beweisaufnahme zugrunde gelegt 
werden. 
 

§ 70 
Mündliche Verhandlung, Entscheidung 

durch Urteil 
 
 Der Disziplinarhof entscheidet über die Be-
rufung, wenn das Disziplinarverfahren nicht 
auf andere Weise abgeschlossen wird, auf 
Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil. 
 

Abschnitt 2 
Beschwerde 

 
§ 71 

Statthaftigkeit, Form und Frist 
 der Beschwerde 

 
 (1) Für die Statthaftigkeit, Form und Frist 
der Beschwerde gelten die Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.  
 
 (2) Gegen Beschlüsse der Disziplinarkam-
mer, durch die nach § 63 Abs. 1 über eine 
Disziplinarklage entschieden wird, kann die 
Beschwerde nur auf das Fehlen der Zustim-
mung der Beteiligten gestützt werden. 
 
 (3) Für das Beschwerdeverfahren gegen 
Beschlüsse der Disziplinarkammer, mit denen 
über einen Antrag auf Aussetzung nach § 67 
entschieden wurde, gelten die Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung über die Be-
schwerde gegen Beschlüsse im Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes entsprechend. 
 

§ 72 
Entscheidung des Disziplinarhofes 

 
 Der Disziplinarhof entscheidet über die Be-
schwerde durch Beschluss.  
 

Kapitel 4 
Wiederaufnahme des gerichtlichen  

Disziplinarverfahrens 
 

§ 73 
Wiederaufnahmegründe 

 
 (1) Wiederaufnahme des durch rechtskräfti-
ges Urteil abgeschlossenen Disziplinarverfah-
rens ist zulässig, wenn 
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1. in dem Urteil eine Disziplinarmaßnahme 
ausgesprochen worden ist, die nach Art 
oder Höhe im Gesetz nicht vorgesehen ist, 

 
2. Tatsachen oder Beweismittel beigebracht 

werden, die erheblich und neu sind, 
 
3. das Urteil auf dem Inhalt einer unechten 

oder verfälschten Urkunde oder auf einem 
vorsätzlich oder fahrlässig falsch abgege-
benen Zeugnis oder Gutachten beruht, 

 
4. ein Urteil, auf dessen tatsächlichen Fest-

stellungen das Urteil im Disziplinarverfah-
ren beruht, durch ein anderes rechtskräfti-
ges Urteil aufgehoben worden ist, 

 
5. an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinar-

gerichts mitgewirkt hat, das sich in dieser 
Sache einer schweren Verletzung seiner 
Pflichten als kirchliche Richterin oder kirch-
licher Richter schuldig gemacht hat, 

 
6. an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinar-

gerichts mitgewirkt hat, das von der Aus-
übung des Richteramts kraft Gesetzes aus-
geschlossen war, es sei denn, dass die 
Gründe für den gesetzlichen Ausschluss 
bereits erfolglos geltend gemacht worden 
waren, 

 
7. die Person, gegen die sich das Disziplinar-

verfahren richtet, nachträglich glaubhaft 
eine Amtspflichtverletzung eingesteht, die 
in dem Disziplinarverfahren nicht hat fest-
gestellt werden können, oder 

 
8. im Verfahren der Disziplinarklage nach 

dessen rechtskräftigem Abschluss in einem 
wegen desselben Sachverhalts eingeleite-
ten staatlichen Straf- oder Bußgeldverfah-
ren unanfechtbar eine Entscheidung er-
geht, nach der gemäß § 21 die Disziplinar-
maßnahme nicht zulässig wäre. 

 
 (2) Erheblich im Sinne des Absatzes 1 Nr. 
2 sind Tatsachen und Beweismittel, wenn sie 
allein oder in Verbindung mit den früher getrof-
fenen Feststellungen geeignet sind, eine an-
dere Entscheidung zu begründen, die Ziel der 
Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens 
sein kann. Neu im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 
sind Tatsachen und Beweismittel, die dem 
Disziplinargericht bei seiner Entscheidung 
nicht bekannt gewesen sind. Ergeht nach Ein-
tritt der Rechtskraft des Urteils im Disziplinar-
verfahren in einem wegen desselben Sachver-
halts eingeleiteten staatlichen Straf- oder Buß-
geldverfahren ein rechtskräftiges Urteil auf 
Grund von tatsächlichen Feststellungen, die 
von denjenigen tatsächlichen Feststellungen 
des Urteils im Disziplinarverfahren abweichen, 

auf denen es beruht, gelten die abweichenden 
Feststellungen des Urteils im staatlichen Straf- 
oder Bußgeldverfahren als neue Tatsachen im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 2. 
 
 (3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 
5 ist die Wiederaufnahme des Disziplinarver-
fahrens nur zulässig, wenn wegen der be-
haupteten Handlung eine rechtskräftige Ver-
urteilung durch ein staatliches Strafgericht 
erfolgt ist oder wenn ein staatliches strafge-
richtliches Verfahren aus anderen Gründen als 
wegen Mangels an Beweisen nicht eingeleitet 
oder nicht durchgeführt werden kann. 
 

§ 74 
Unzulässigkeit der Wiederaufnahme 

 
 (1) Die Wiederaufnahme des durch rechts-
kräftiges Urteil abgeschlossenen Disziplinar-
verfahrens ist unzulässig, wenn nach dem 
Eintritt der Rechtskraft  
 
1. ein Urteil im staatlichen Straf- oder Buß-

geldverfahren ergangen ist, das sich auf 
denselben Sachverhalt gründet und diesen 
ebenso würdigt, solange dieses Urteil nicht 
rechtskräftig aufgehoben worden ist, oder 

 
2. ein Urteil in einem staatlichen Strafverfah-

ren ergangen ist, das zu einer Entlassung 
aufgrund einer Straftat geführt hat oder bei 
Fortbestehen des Dienstverhältnisses ge-
führt hätte. 

 
 (2) Die Wiederaufnahme des Disziplinar-
verfahrens zuungunsten der Person, gegen 
die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, 
ist außerdem unzulässig, wenn seit dem Ein-
tritt der Rechtskraft des Urteils drei Jahre ver-
gangen sind. 
 

§ 75 
Frist und Verfahren 

 
 (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des 
Disziplinarverfahrens muss bei dem Diszipli-
nargericht, dessen Entscheidung angefochten 
wird, binnen drei Monaten schriftlich einge-
reicht werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, 
an dem die oder der Antragsberechtigte von 
dem Grund für die Wiederaufnahme Kenntnis 
erhalten hat. In dem Antrag ist das angefoch-
tene Urteil zu bezeichnen und anzugeben, 
inwieweit es angefochten wird und welche 
Änderungen beantragt werden; die Anträge 
sind unter Bezeichnung der Beweismittel zu 
begründen.  
 
 (2) Für das weitere Verfahren gelten die 
Bestimmungen über das gerichtliche Diszipli-
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narverfahren entsprechend, soweit sich aus 
diesem Kirchengesetz nichts anderes ergibt. 
 

§ 76 
Entscheidung durch Beschluss 

 
 (1) Das Disziplinargericht kann den Antrag, 
auch nach der Eröffnung der mündlichen Ver-
handlung, durch Beschluss verwerfen, wenn 
es die gesetzlichen Voraussetzungen für seine 
Zulassung nicht für gegeben oder ihn für of-
fensichtlich unbegründet hält. 
 
 (2) Das Disziplinargericht kann vor der Er-
öffnung der mündlichen Verhandlung mit Zu-
stimmung der disziplinaraufsichtführenden 
Stelle durch Beschluss das angefochtene 
Urteil aufheben und die Disziplinarklage ab-
weisen oder die Disziplinarverfügung aufhe-
ben. Der Beschluss ist unanfechtbar. 
 
 (3) Der rechtskräftige Beschluss nach Ab-
satz 1 sowie der Beschluss nach Absatz 2 
stehen einem rechtskräftigen Urteil gleich. 
 

§ 77 
Mündliche Verhandlung, Entscheidung 

des Disziplinargerichts 
 
 (1) Das Disziplinargericht entscheidet, 
wenn das Wiederaufnahmeverfahren nicht auf 
andere Weise abgeschlossen wird, auf Grund 
mündlicher Verhandlung durch Urteil. 
 
 (2) Gegen das Urteil der Disziplinarkammer 
kann Berufung nach den §§ 68 bis 70 dieses 
Kirchengesetzes eingelegt werden. 
 

§ 78 
Rechtswirkungen, Entschädigung 

 
 (1) Wird in einem Wiederaufnahmeverfah-
ren das angefochtene Urteil zugunsten der 
Person, gegen die sich das Disziplinarverfah-
ren gerichtet hat, aufgehoben, erhält diese von 
dem Eintritt der Rechtskraft des aufgehobenen 
Urteils an die Rechtsstellung, die sie erhalten 
hätte, wenn das aufgehobene Urteil der Ent-
scheidung entsprochen hätte, die im Wieder-
aufnahmeverfahren ergangen ist. Wurde in 
dem aufgehobenen Urteil auf Entfernung aus 
dem Dienst erkannt, gilt § 78 des Kirchenbe-
amtengesetzes der EKD entsprechend.  
 
 (2) Die Person, gegen die sich das Diszipli-
narverfahren gerichtet hat, und die Personen, 
denen sie kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist, 
können im Falle des Absatzes 1 neben den 
hiernach nachträglich zu gewährenden Bezü-
gen in entsprechender Anwendung des Geset-
zes über die Entschädigung für Strafverfol-

gungsmaßnahmen in der jeweils geltenden 
Fassung Ersatz des sonstigen Schadens vom 
Dienstherrn verlangen. Der Anspruch ist inner-
halb von drei Monaten nach dem rechtskräfti-
gen Abschluss des Wiederaufnahmeverfah-
rens bei der disziplinaraufsichtführenden Stel-
le geltend zu machen. 
 

Kapitel 5 
Kostenentscheidung im gerichtlichen 

 Disziplinarverfahren 
 

§ 79 
Kostentragungspflicht 

 
 (1) Die Person, gegen die im Verfahren der 
Disziplinarklage auf eine Disziplinarmaßnah-
me erkannt wird, trägt die Kosten des Verfah-
rens. Bildet eine zur Last gelegte Amtspflicht-
verletzung nur zum Teil die Grundlage für die 
Entscheidung, können der beschuldigten Per-
son die Kosten nur in verhältnismäßigem Um-
fang auferlegt werden. Dasselbe gilt, wenn 
durch besondere Ermittlungen im behördli-
chen Disziplinarverfahren, deren Ergebnis zu 
Gunsten der beschuldigten Person ausgefal-
len ist, besondere Kosten entstanden sind.  
 
 (2) Wird eine Disziplinarverfügung trotz 
Vorliegens einer Amtspflichtverletzung aufge-
hoben, können die Kosten ganz oder teilweise 
der Person, gegen die sich das Disziplinarver-
fahren gerichtet hat, auferlegt werden. 
 
 (3) Wird das Disziplinarverfahren nach § 66 
Abs. 3 eingestellt, trägt der Dienstherr die 
Kosten des Verfahrens. 
 
 (4) Im Übrigen gelten für die Kostentra-
gungspflicht der Beteiligten die Bestimmungen 
der Verwaltungsgerichtsordnung. 
 
 (5) Die Kosten, die der Person, gegen die 
sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, 
auferlegt sind, können durch Aufrechnung von 
ihren Bezügen einbehalten werden.  
 

§ 80 
Erstattungsfähige Kosten 

 
 (1) Gerichtliche Disziplinarverfahren sind 
gebührenfrei. Auslagen werden nach den Be-
stimmungen des Gerichtskostengesetzes er-
hoben. 
 
 (2) Kosten im Sinne des § 79 sind auch die 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung notwendigen Auf-
wendungen der Beteiligten einschließlich der 
Kosten des behördlichen Disziplinarverfah-
rens. 
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 (3) Die gesetzlichen Gebühren und Ausla-
gen einer Rechtsanwältin oder eines Rechts-
anwalts sind stets erstattungsfähig. 
 

Teil 5 
Unterhaltsbeitrag, Begnadigung 

 
§ 81 

Unterhaltsbeitrag 
 
 (1) Wird auf Entfernung aus dem Dienst 
erkannt, so kann die Entscheidung des Diszi-
plinargerichts bestimmen, dass der aus dem 
Dienstverhältnis entfernten Person, soweit sie 
dessen würdig erscheint und bedürftig ist, für 
die Dauer von sechs Monaten ein Unterhalts-
beitrag in Höhe von höchstens 70 vom Hun-
dert der Bezüge, die ihr bei Eintritt der Unan-
fechtbarkeit der Entscheidung zustanden, ge-
währt wird. Eine Einbehaltung von Bezügen im 
Zusammenhang mit einer vorläufigen Dienst-
enthebung nach § 44 Abs. 2 bleibt unberück-
sichtigt. Personen, die sich bei Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung im Ruhestand 
befinden, erhalten keinen Unterhaltsbeitrag, 
soweit sie aufgrund ihrer Beschäftigung im 
kirchlichen Dienstverhältnis in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert waren.  
 
 (2) Die Entscheidung kann die Gewährung 
des Unterhaltsbeitrags über sechs Monate 
hinaus auf längstens ein Jahr verlängern, so-
weit dies notwendig ist, um eine unbillige Här-
te zu vermeiden; die Umstände sind durch die 
Empfängerin oder den Empfänger glaubhaft 
zu machen.  
 
 (3) Der Dienstherr kann der aus dem 
Dienstverhältnis entfernten Person zur Ver-
meidung einer Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung unwiderruflich 
einen Unterhaltsbeitrag in Höhe der gesetzli-
chen Rente gewähren, die aufgrund einer 
Nachversicherung zustehen würde. 
 
 (4) Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag 
erlischt, wenn die aus dem Dienstverhältnis 
entfernte Person wieder in ein öffentlich-
rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis beru-
fen wird. 
 

§ 82 
Zahlung des Unterhaltsbeitrags 

 
 (1) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags 
nach § 81 beginnt, soweit in der Entscheidung 
nichts anderes bestimmt ist, zum Zeitpunkt 
des Verlustes der Bezüge. 
 
 (2) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags an 
Personen im Ruhestand steht unter dem Vor-

behalt der Rückforderung, soweit für densel-
ben Zeitraum eine Rente auf Grund der Nach-
versicherung gewährt wird. Zur Sicherung des 
Rückforderungsanspruchs ist eine entspre-
chende Abtretungserklärung abzugeben. 
 
 (3) In der Entscheidung kann bestimmt 
werden, dass ein Unterhaltsbeitrag ganz oder 
teilweise an Personen gezahlt wird, zu deren 
Unterhalt die aus dem Dienstverhältnis ent-
fernte Person verpflichtet ist. Nach Rechtskraft 
der Entscheidung kann dies die disziplinarauf-
sichtführende Stelle bestimmen. § 81 Abs. 2 
gilt entsprechend. 
 
 (4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen im Sin-
ne der gemeinsamen Vorschriften für die So-
zialversicherung angerechnet. Die aus dem 
Dienst entfernte Person ist verpflichtet, der 
obersten Dienstbehörde alle Änderungen in 
ihren Verhältnissen, die für die Zahlung des 
Unterhaltsbeitrags bedeutsam sein können, 
unverzüglich anzuzeigen. Wird gegen diese 
Pflicht schuldhaft verstoßen, soll der Unter-
haltsbeitrag ganz oder teilweise mit Wirkung 
für die Vergangenheit entzogen werden. Die 
Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde. 
 

§ 83 
Unterhaltsleistung bei Mithilfe zur  

Aufdeckung von Amtspflichtverletzungen  
oder Straftaten 

 
 (1) Die zuletzt disziplinaraufsichtführende 
Stelle kann einer aus dem Dienstverhältnis 
entfernten Person die Gewährung einer mo-
natlichen Unterhaltsleistung zusagen, wenn 
die Person gegen das Verbot der Annahme 
von Belohnungen und Geschenken verstoßen 
und ihr Wissen über Tatsachen offenbart hat, 
deren Kenntnis dazu beigetragen hat, Amts-
pflichtverletzungen oder Straftaten zu verhin-
dern oder über ihren eigenen Tatbeitrag hi-
naus aufzuklären. Die Nachversicherung ist 
durchzuführen, sofern nicht § 81 Abs. 3 ein-
greift. 
 
 (2) Der Anspruch auf die Unterhaltsleistung 
erlischt bei erneutem Eintritt in den öffentli-
chen oder kirchlichen Dienst sowie bei späte-
rer Verwirklichung eines Tatbestandes der    
§§ 76, 77 und 79 Abs. 3 des Kirchenbeamten-
gesetzes der EKD. Der hinterbliebene Ehegat-
te erhält 55 vom Hundert der Unterhaltsleis-
tung, wenn zum Zeitpunkt der Entfernung aus 
dem Dienst die Ehe bereits bestanden hatte. 
Die Zusage einer Unterhaltsleistung an andere 
unterhaltsberechtigte, bedürftige Personen 
steht im Ermessen der obersten Dienstbehör-
de. 



240 

§ 84 
Begnadigung 

 
 Durch Begnadigung können getroffene Dis-
ziplinarmaßnahmen gemildert oder erlassen 
werden. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren 
Bereich, wer das Begnadigungsrecht ausübt. 
 

Teil 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 85 

Anwendung der Vorschriften über 
 den Wartestand 

 
 Bestehen in einer Gliedkirche keine Vor-
schriften über Pfarrerinnen und Pfarrer oder 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im 
Wartestand, so sind in Anwendung dieses 
Kirchengesetzes die Bestimmungen des Kir-
chenbeamtengesetzes der Evangelischen Kir-
che in Deutschland über den Wartestand ent-
sprechend anzuwenden. 
 

§ 86 
Übergangsbestimmungen 

 
 (1) Die nach bisherigem Recht eingeleite-
ten Disziplinarverfahren und Wiederaufnahme-
verfahren werden bis zur Vollstreckung nach 
bisherigem Recht fortgeführt. Eine nach die-
sem Kirchengesetz zulässige Disziplinarmaß-
nahme darf wegen einer vor dem Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes begangenen Amts-
pflichtverletzung nur verhängt werden, wenn 
sie auch nach dem zur Zeit ihrer Begehung 
geltenden Recht zulässig war. 
 
 (2) Für die Wiederaufnahme von Diszipli-
narverfahren nach dem Inkrafttreten dieses 
Kirchengesetzes, gelten die Bestimmungen 
dieses Gesetzes. 
 
 (3) Die Frist für das Verwertungsverbot 
nach § 23 und ihre Berechnung für die Diszi-
plinarmaßnahmen, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes verhängt worden sind, 
bestimmen sich nach diesem Gesetz. 
 
 (4) Bestehende Disziplinargerichte, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes be-
setzt wurden, bleiben bis zum Ablauf ihrer 
Amtszeit unverändert im Amt. Für sie gelten 
die bisherigen Vorschriften für die Besetzung, 
Zuständigkeiten und Abstimmungsverhältnisse 
fort. Wird die Zuständigkeit der Disziplinar-
kammer der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land erklärt oder zusammen mit anderen 
Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen die Zuständigkeit einer gemeinsa-

men Disziplinarkammer begründet, so gelten 
die Sätze 1 und 2 nur für solche Verfahren, die 
bei Änderung der Zuständigkeit bereits ge-
richtshängig waren. 
 

§ 87 
Inkrafttreten 

 
 (1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 
2010 in Kraft. 
 
 (2) Gleichzeitig tritt das Disziplinargesetz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 
9. November 1995 (ABl.EKD S. 561, 1996 S. 
82), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
6. November 2003 (ABl.EKD S. 408) außer 
Kraft. Soweit in weiter geltenden Bestimmun-
gen auf nach Satz 1 aufgehobene Bestimmun-
gen verwiesen ist, treten die Vorschriften die-
ses Kirchengesetzes an deren Stelle. 
 
 (3) Dieses Kirchengesetz tritt für die Ver-
einigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
Deutschlands und ihre Gliedkirchen in Kraft, 
nachdem die Vereinigte Evangelisch-
Lutherische Kirche Deutschlands ihre Zustim-
mung erklärt hat. Den Zeitpunkt, zu dem die-
ses Kirchengesetz in Kraft tritt, bestimmt der 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
durch Verordnung. 
 

§ 88 
Außerkrafttreten 

 
 Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands kann dieses Kirchenge-
setz jederzeit für sich und ihre Gliedkirchen 
außer Kraft setzen. Der Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland stellt durch Ver-
ordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt 
das Kirchengesetz außer Kraft getreten ist. 
 
 

Zur Besetzung freigegebene Stellen 
 
 Die vakante, unter einem Pfarramt ver-
einigte Pfarrstelle der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinden P a p e n -
b u r g und M i t l i n g - M a r k wird zur Wie-
derbesetzung freigegeben. Der Dienst umfasst 
die pastorale Versorgung beider Gemeinden 
und funktionale Aufgaben in den Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinden Westoverle-
dingens. 
 
 Die Freigabe erfolgt mit der Maßgabe, 
dass nur Theologinnen oder Theologen auf 
den Wahlaufsatz genommen werden können, 
die derzeit in einem hauptamtlichen Dienstver-
hältnis zur Evangelisch-reformierten Kirche 
stehen und denen die Anstellungsfähigkeit in 
der Evangelisch-reformierten Kirche zuerkannt 
wurde. Ebenso können Theologinnen oder 
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Theologen auf den Wahlaufsatz genommen 
werden, die derzeit in einem Anstellungsver-
hältnis zu einer Kirchengemeinde oder einem 
Synodalverband der Evangelisch-reformierten 
Kirche stehen. 
 
 Bewerber und Bewerberinnen können ihre 
Gesuche innerhalb von 14 Tagen vom Er-
scheinen dieses Blattes ab beim Kirchenpräsi-
denten einreichen, sofern sie nicht unmittelbar 
mit den Kirchenräten der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinden Papenburg 
und Mitling-Mark in Verbindung treten wollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalnachrichten 
 

 In den Pfarrdienst der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinden G r o ß -
M i d l u m, H i n t e und W e s t e r h u s e n 
wurde eingeführt 
 

   Pastorin  
   Steffi S a n d e r  
   am 1. September 2011 
   In Hinte 
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